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     27.10.2023 

Rundschreiben Nr. 46/2023 
 
Universalkredit:  

• Einführung einer beihilfefreien Produktvariante (UK7)  

• Erhöhung des Darlehenshöchstbetrags im Universalkredit pro Vorhaben auf 15 Mio. EUR 
(gültig im UK5 und UK7) 

 
 

Zum 15.11.2023 nimmt die LfA Produktverbesserungen im Universalkredit vor, um die Attraktivität 

dieses Produktes weiter zu steigern. Es handelt sich um folgende Maßnahmen: 

 

• UK7: Einführung einer beihilfefreien Produktvariante UK7: Diese Produktvariante kann 
entweder als reines Durchleitungsdarlehen ohne Risikoentlastung der LfA oder alternativ 
mit Haftungsfreistellung beantragt werden. Eine Kombination des UK7 mit einer LfA-
Bürgschaft ist nicht möglich. Der UK7 wird zu beihilfefreien Konditionen ausgereicht. Im 
Gegensatz zum UK5 sind im UK7 gewerbliche Vorhaben, die eine Begünstigung nach dem 
„Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“ bzw. dem „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG)“ erhalten, förderfähig. 

• ALP-Verfahren: Anträge auf UK5 und UK7 ohne Risikoübernahme und ohne Kombination 
mit anderen Finanzierungshilfen der LfA können jeweils als Einzelantrag für bis zu vier 
UK5- bzw. UK7-Darlehen über das ALP-Verfahren gestellt werden. Kombinationen von 
UK5 und UK7 können hingegen generell nicht über ALP beantragt werden.  

• Darlehenshöchstbetrag: Anhebung des Darlehenshöchstbetrags pro Vorhaben im 
gesamten Universalkredit (UK5 und UK7) auf 15 Mio. EUR.  

 
Die geschilderten Produktverbesserungen erfordern eine Anpassung der automatisiert 
durchgeführten Datenvalidierungen im ALP-Verfahren. Die diesbezüglich aktualisierte ICOM-
Schnittstellenspezifikation werden wir Ihnen in KW 44 im Bankenportal zur Verfügung stellen.  
 
Wir bitten Sie, Ihre Testaktivitäten – insbesondere in Bezug auf das ALP-Verfahren – im Vorfeld 
über Testmanagement@lfa.de mit uns abzustimmen. 
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In der Anlage erhalten Sie die angepassten Merkblätter sowie das Antragsformular 200 (hier lediglich 
geringfügige redaktionelle Anpassung in Tz. 1 der Ausfüllhinweise). Die Änderungen in den 
beigefügten Unterlagen wurden durch Randstriche gekennzeichnet. 
Die zum Stichtag 15.11.2023 aktualisierten Vergabegrundsätze Universalkredit werden rechtzeitig 
im Bankenportal zum Download zur Verfügung gestellt. 
 
Außerdem ist diesem Rundschreiben das Merkblatt „Infrakredit Breitband“ beigefügt, das in 
Bezug auf die beihilferechtlichen Grundlagen aktualisiert wurde.  

 
Für Fragen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen und für die Anforderung von Informationsmaterial 
stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen unserer Förderberatung telefonisch unter 089 / 21 24 - 10 00 oder 
per E-Mail unter info@lfa.de, montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr 
bis 15 Uhr, zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
LfA Förderbank Bayern 
 
 
Anlagen 
 



 

          
 

 
Merkblatt „Universalkredit“ (UK5 und UK7) 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen bzw. 
Merkblatt entsprechend Antragsvordruck 200 Tz. 9.3 Bestätigungen und sonstige  
Erklärungen des durchleitenden Zentralinstituts und/oder der Hausbank) 
 

Die Finanzierung der haftungsfreigestellten Universalkredite wird durch die von COSME bereitgestellte Garantie und den im 
Zusammenhang mit dem Investitionsplan für Europa begründeten Europäischen Fonds für strategische Investitionen („EFSI“) 
ermöglicht. Der Zweck des EFSI ist die Unterstützung bei der Finanzierung und Umsetzung produktiver Investitionen in der Eu-
ropäischen Union und die Sicherstellung eines besseren Zugangs zu Finanzierungen. Für die haftungsfreigestellten Universal-
kredite, die die COSME-Garantie nicht umfasst, übernimmt der Freistaat Bayern eine Garantie. 
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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft und Angehörige der Freien Berufe, soweit der 
Jahresumsatz (Konzernumsatz) dieser Unternehmen bzw. 
Angehörigen der Freien Berufe 500 Mio. EUR nicht über-
steigt. 

Nicht antragsberechtigt sind 

• Unternehmen, die sich in einem Insolvenzverfahren be-
finden oder die im deutschen Recht vorgesehenen Vo-
raussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens auf Antrag ihrer Gläubiger erfüllen, 

• Unternehmen, wenn mehr als 50 % ihres Kapitals oder 
ihrer Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder 
mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des 
öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert 
werden, 

• Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: 
Spielsalons und (Online-)Kasinos, Profisport, Empfeh-
lungsmarketing, Rotlichtmilieu, Pornographie. Falls eine 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ beantragt wird, sind 
zudem Unternehmen nicht antragsberechtigt, die den 
Vorgaben des Europäischen Investitionsfonds (EIF) nicht 
entsprechen. Betroffen hiervon sind insbesondere Pro-
duktion von und Handel mit Tabak bzw. destillierten alko-
holischen Getränken; IT-Lösungen, die einen der hier ge-
nannten Bereiche unterstützen; F&E in Bezug auf Klonen 
von Menschen sowie genetisch veränderte Organismen. 
Bei Herstellung von und Handel mit Waffen und Munition 
besteht eine Antragsberechtigung nur unter engen Vor-
aussetzungen und ohne Haftungsfreistellung „Haftung-
Plus“. 

2 Verwendungszweck 

Finanziert werden Investitionen, die Anschaffung von Wa-
renlager sowie der allgemeine Betriebsmittelbedarf ein-
schließlich Umschuldung kurzfristiger Verbindlichkeiten. 

Die Finanzierung von gewerblichen Vorhaben, die eine Be-
günstigung nach dem „Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG)“ oder dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“ 
erhalten, ist nur im beihilfefreien UK7 möglich.  

Die Ausschlusskriterien des Merkblatts „Nachhaltigkeits-
grundsätze für Programmkredite der LfA Förderbank Bay-
ern“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank und 
Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und Besiche-
rung - innerhalb vorgegebener Grenzen – individuell ver-
einbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation zum ri-
sikogerechten Zinssystem“). 

 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu Darle-
henslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können unserer 
aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen entnommen 
werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen verein-
baren. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern ist 
die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der be-
triebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. Betriebsmittel so-
wie Umschuldungen sind mit Darlehenslaufzeiten von bis 
zu 10 Jahren finanzierbar (Betriebsmittel in Verbindung mit 
langfristigen Investitionen können darüber hinaus zu den 
Laufzeiten dieser Investitionsfinanzierungen berücksichtigt 
werden). 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. differen- 
ziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und ohne 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Abweichend von den 
Standardlaufzeiten können auch verkürzte Gesamtlaufzei-
ten (ganzjährig, mindestens 4 Jahre) und Tilgungsfreijahre 
beantragt werden. Beim 3-jährigen Standard-Laufzeittyp 
besteht keine Möglichkeit zur Laufzeitflexibilisierung. Bei 
der Wahl ohne Tilgungsfreijahre ist die erste Tilgungsrate 
immer am Ende des auf das Zusagequartal folgenden 
Quartals zu leisten. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 6 Mo-
naten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage der LfA 
an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Verzicht auf 
das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des 
Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Bereitstel-
lungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei verbürgten 
Darlehen (nur im UK5 möglich) beträgt die Abruffrist 6 Mo-
nate nach Darlehenszusage der LfA (bei der Wahl ohne 
Tilgungsfreijahre ergibt sich, in Abhängigkeit von der ersten 
Tilgungsrate im Einzelfall, i. d. R. eine kürzere Frist). 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovision 
sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplanmä-
ßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann ge-
gen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 15 Mio. EUR je Vorha-
ben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des finanzierbaren Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 25.000 EUR. 
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4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 BeihilferechtlicheGrundlage 

Darlehen im UK5 werden als sogenannte De-minimis-Bei-
hilfen auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht im Amtsblatt 
der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, in der Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 2020/972 vom 02.07.2020 (veröffent-
licht im Amtsblatt der EU Nr. L 215/3 vom 07.07.2020), ver-
geben. 

Der UK7 ist beihilfefrei.  

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen bzw. 
per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfewerte 
dienen der Orientierung in der Informations- und Bera-
tungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind allein 
die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kreditzu-
sage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt „Bei-
hilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.2 Vorbeginn 

Vorhaben, mit denen zum Zeitpunkt des Antragseingangs 
bei der Bank oder Sparkasse (Hausbank) bereits begonnen 
war, können nicht berücksichtigt werden. Details zu den Vo-
raussetzungen einer fristgerechten Antragstellung siehe 
Tz. 14 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante Bestim-
mungen und Definitionen“. 

Die Vorhaben müssen soweit vorbereitet sein, dass sie 
nach Bewilligung der beantragten Mittel innerhalb eines 
Jahres begonnen werden können. 

4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 

4.4 Vorhaben außerhalb Bayerns 

Investitionsvorhaben bayerischer Unternehmen außerhalb 
Bayerns können finanziert werden, sofern dadurch eine 
langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und ein 
dauerhafter Erhalt des bayerischen Standorts erreicht wird 
(Bayerneffekt). 

4.5 Betriebsaufspaltung im förderfähigen Sinne sowie Vermie-
tung/Verpachtung 

Unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit zwi-
schen Besitz- und Betriebsgesellschaft können Vorhaben 
der Besitzgesellschaft (auch durch natürliche Personen) 
gefördert werden, wenn 

• auf beiden Seiten (Besitz- und Betriebsgesellschaft) die-
selben Personen zusammen zu mindestens 50 % betei-
ligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Ehegat-
ten sind und zusammen auf beiden Seiten zu mindes-
tens 50 % beteiligt sind oder 

• die auf beiden Seiten verschiedenen Personen Eltern/ 
Schwiegereltern und Kinder (sowie deren Ehegatten) 
sind und zusammen auf beiden Seiten zu mindestens 
50 % beteiligt sind. 

Außerhalb dieser Betriebsaufspaltungen im förderfähigen 
Sinne ist eine Finanzierung von zu vermietenden/verpach-
tenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutzten Immobilien 
möglich, sofern eine langfristige Vermietung/Verpachtung 
an einen gewerblichen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. Dar-
lehensnehmer wird allein der Investor (Besitzgesellschaft), 
wenn sich dieser vertraglich verpflichtet, das Objekt wäh-
rend der Laufzeit des Darlehens ausschließlich für Be-
triebszwecke gewerblicher oder freiberuflicher Art zur Ver-
fügung zu stellen.  

Rein private Kapitalanlagen sind von einer Förderung aus-
geschlossen. Somit können Vorhaben privater Investoren, 
die nicht gewerblich/freiberuflich tätig sind bzw. 

ausschließlich für die Vermietung/Verpachtung der Immo-
bilie einen Gewerbebetrieb anmelden, nicht berücksichtigt 
werden. Es ist ausreichend, wenn allein der Investor die 
Antragsvoraussetzungen für den Universalkredit erfüllt. 
Vorhaben in Form von Leasing- oder Mietkaufkonstruktio-
nen können nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU nicht 
überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferechtlich re-
levante Bestimmungen und Definitionen“, insbesondere 
Tzn. 5 und 10) kann der UK5 mit anderen öffentlichen Fi-
nanzierungshilfen kombiniert werden. 

Bzgl. des beihilfefreien UK7 bestehen keine Beschränkun-
gen. 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 4 Mio. EUR bankmäßig nicht aus-
reichend abgesichert werden kann, ist ergänzend die Be-
antragung einer Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ mög-
lich (siehe entsprechendes Merkblatt). 

Im Universalkredit (UK5 und UK7) können 60%ige Haf-
tungsfreistellungen beantragt und zugesagt werden. 

Im UK5, kann alternativ, insbesondere bei Darlehen über 
4 Mio. EUR, bei nicht ausreichender Absicherung eine 
Bürgschaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern 
GmbH beantragt werden. Im UK7 besteht diese Möglich-
keit nicht. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

Für Blankokredite, endfällige Darlehen, Umschuldungen 
auch bei kurzfristig fälligen bzw. gekündigten Bankdarle-
hen) und Prolongationen übernimmt die LfA keine Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“. 

Auch für haftungsfreigestellte Universalkredite gilt der 
Grundsatz, dass keine bestehenden Bankrisiken nachträg-
lich auf die LfA verlagert werden dürfen (siehe Tz. 1 des 
Merkblatts Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

Die Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ wird zum einen 
durch die COSME-Garantie der EU und zum anderen 
durch eine globale Rückbürgschaft des Freistaats Bayern 
ermöglicht, wobei Darlehenszusagen an KMU bis max. 2 
Mio. EUR Darlehensbetrag über die COSME-Garantie der 
EU dargestellt werden. Ausnahme: Für KMU des Straßen-
güterverkehrs gilt die COSME-Garantie bei Darlehensbe-
trägen von mehr als 1,25 Mio. EUR nur bei Darlehenslauf-
zeiten von bis zu 5 Jahren. Für alle sonstigen haftungsfrei-
gestellten Universalkredite übernimmt der Freistaat Bayern 
eine globale Rückbürgschaft. 

Für Darlehen von mehr als 150.000 EUR besteht keine An-
tragsberechtigung, wenn der Antragsteller eines der Innov- 
Fin-Innovationsförderkriterien erfüllt (zu Details siehe Vor-
druck 106). Soweit mindestens ein Kriterium erfüllt wird, 
besteht ggf. die Möglichkeit, das Vorhaben mit dem Inno-
vationskredit 4.0 der LfA zu finanzieren oder statt der Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“ eine Bürgschaft der LfA 
bzw. der Bürgschaftsbank Bayern zu beantragen (nur im 
UK5).  

Ergänzende Regelungen bei COSME-Garantie:  

Der Kreditnehmer und die zwischengeschalteten Kreditin-
stitute haben eine Überprüfung des zielgerichteten Mitte-
leinsatzes durch die betreffenden europäischen Institutio-
nen (z. B. Europäischer Investitionsfonds) und deren Be-
auftragte zuzulassen und die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Mit einer Weitergabe der im Zusammenhang mit 
der Darlehensgewährung gespeicherten Daten an den Eu-
ropäischen Investitionsfonds, die Europäische Kommission 
und/oder die von ihr beauftragten Institute haben sie sich 
einverstanden zu erklären. 
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Entsprechend der EU-Regelungen werden unabhängig 
von der Darlehenshöhe Name, Adresse und Förderinstru-
ment der LfA sowie der zwischengeschalteten Kreditinsti-
tute auf der Webseite des EIF (www.eif.org) veröffentlicht. 
Zudem haben Kreditinstitute (sowie bei haftungsfreigestell-
ten Darlehen über 600.000 EUR auch die Endkreditneh-
mer) mit der Annahme des Darlehensangebotes eine Er-
klärung zum Nichtvorliegen von Insolvenz-/Vergleichsver-
fahren bzw. Liquidation sowie zur beruflichen Zuverlässig-
keit abzugeben. 

Bei Darlehen, deren Haftungsfreistellung gem. den oben 
genannten Kriterien über die COSME-Garantie dargestellt 
wird, gilt eine maximale Abruffrist bis zum 30.09.2024. Eine 
Teilauszahlung muss spätestens bis zum 30.06.2024 er-
folgt sein.  

Zudem werden bei Darlehen von mehr als 150.000 EUR 
mit über COSME rückgarantierter Haftungsfreistellung 
„HaftungPlus“ Name und Adresse des Endkreditnehmers 
sowie das genutzte Förderinstrument auf der Webseite des 
EIF (www.eif.org) veröffentlicht, soweit der Endkreditneh-
mer nicht der Veröffentlichung widerspricht. Natürliche Per-
sonen sind von der Veröffentlichung ausgenommen (zu 
Details siehe Vordruck 106). 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Sparkas-
sen) einzureichen. Die Antragstellung für den Universalkre-
dit ohne Risikoübernahme und ohne Kombination mit wei-
teren LfA-Finanzierungshilfen erfolgt grundsätzlich mit dem 
Antragsvordruck 200. Universalkredite mit Risikoübernah-
me und/oder bei Kombination mit weiterem LfA-Finanzie-
rungshilfen sind mit dem Antragsvordruck 100 zu beantra-
gen. Im beihilfebehafteten UK5 ist darüber hinaus der Vor-
druck 120 (Erklärung zum Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens/einer Bürgschaft bei De-minimis Beihilfen) ge-
nerell einzureichen.  

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ ist für Darlehen 
über 150.000 EUR zudem der Vordruck 106 erforderlich 
(siehe Tz. 7). Er ist vom Antragsteller und der Hausbank zu 
unterzeichnen und verbleibt in der Kreditakte der Haus-
bank. Dies ist von der Hausbank im Antragsvordruck 100 
in Tz. 9.5 wie folgt zu bestätigen: „Die Antragsvorausset-
zungen gem. Vordruck 106 sind erfüllt.“ Zudem ist hier das 
Ergebnis der Erklärung zur Veröffentlichung entsprechend 
festzuhalten. 

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmittelfi-
nanzierungen hat die Hausbank zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die Höhe der vorhandenen Betriebsmittel-/Konto-
korrentkreditlinien und deren aktuelle Auslastung (ein-
schließlich geduldeter Überziehungen) festzustellen. Diese 
Angaben sind unabhängig von der Höhe des LfA-Risikos in 
Tz. 9.5 des Antragsvordrucks 100 anzugeben und für den 
Fall einer etwaigen Kündigung und Abwicklung des Enga-
gements vorzuhalten, um nachweisen zu können, dass 
keine Verlagerung bestehender Risiken auf die LfA erfolgt 
ist. 

Die Darlehen werden über die Hausbanken grundsätzlich 
unter deren Eigenhaftung an den Endkreditnehmer ausge-
reicht. Wird im UK5 eine Bürgschaft beantragt, können die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bei LfA-Bürgschaften zusätzlich einzureichenden Antrags-
vordrucke und Unterlagen dem Merkblatt „Antragsunterla-
gen“ entnommen werden. 

Den Hausbanken steht bei Anträgen, die per Post an die 
LfA gesendet werden, die Möglichkeit offen, diese von ihr 
und dem Antragsteller unterzeichneten Unterlagen auch in 
elektronischer Form (Fax oder PDF-Scan per E-Mail) bei 
der LfA einzureichen. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Hausbank wirksame Willenserklärungen per Fax/PDF-
Scan abgibt. Reicht die Hausbank die Antragsunterlagen 
per Fax/PDF-Scan per E-Mail bei der LfA ein, sichert sie 
damit konkludent zu, dass eine rechtsverbindliche Zeich-
nung der Hausbank bereits dann vorliegt, wenn sie ihre Er-
klärungen und Bestätigungen auch per Fax bzw. PDF-
Scan per E-Mail übermittelt und dass das an die LfA über-
mittelte Fax bzw. der übermittelte Scan bildlich und inhalt-
lich dem Original entspricht. Die Übermittlung per E-Mail 
muss durch eine geeignete Verschlüsselung vor dem Zu-
griff Dritter geschützt werden. Liegen die Voraussetzungen 
für eine elektronische Archivierung der Antragsunterlagen 
nicht vor oder macht die Hausbank davon keinen Ge-
brauch, so ist der Originalantrag in Papierform bei der 
Hausbank aufzubewahren. Die Antragstellung im ICOM-
Verfahren erfolgt weiterhin über eine definierte elektroni-
sche Schnittstelle.  

Die LfA gestattet aus förderrechtlicher Sicht der Hausbank, 
für die Antragsunterlagen auf die Aufbewahrung von Origi-
nalunterlagen zu verzichten und stattdessen die Original-
dokumente durch elektronische Archivierung aufzubewah-
ren. Voraussetzung für die Möglichkeit der elektronischen 
Archivierung anstelle der papierhaften Aufbewahrung von 
originalen Antragsunterlagen ist, dass die Hausbank das-
selbe Verfahren und dieselbe Sorgfalt wie bei der Archivie-
rung ihrer eigenen Unterlagen anwendet, die Archivie-
rungsvorgaben analog §§ 257 HGB, 147 AO und die 
Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung einhält 
und die Hausbank sicherstellt, dass die digitalen Doku-
mente 

• bildlich und inhaltlich mit dem Original in Papierform 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

• während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und ma-
schinell ausgewertet werden können, 

• fälschungssicher sind und keine Angaben weggelas-
sen, hinzugefügt oder anders dargestellt werden kön-
nen. 

Darüber hinaus hat die Hausbank zu prüfen, ob und inwie-
fern gesetzliche Schriftformerfordernisse bestehen oder 
weitergehende rechtliche Vorschriften zur Aufbewahrung 
bestimmter Originaldokumente einzuhalten sind und deren 
Einhaltung sicherzustellen. 

http://www.eif.org/
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1 Begriff 

Als „Beihilfen“ (Subventionen) gelten vereinfachend 
öffentliche Zuwendungen, die dem Begünstigten ei-
nen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen. Beispiele 
sind zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaf-
ten, Garantien oder Beteiligungen. Beihilfen an Unter-
nehmen sind nach dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) nur mit dem gemein-
samen Markt vereinbar, soweit sie sich nicht negativ 
auf den innergemeinschaftlichen Wettbewerb auswir-
ken. 

In Beihilferegelungen, beispielsweise sog. Gruppen-
freistellungsverordnungen, hat die Europäische Kom-
mission festgelegt, unter welchen Bedingungen und 
in welchem Umfang Fördermaßnahmen statthaft 
sind. Zulässig sind zudem Finanzierungshilfen, die 
aufgrund ihrer am Markt ausgerichteten Konditionen 
beihilfefrei sind. 

2 Kriterien der beihilferechtlichen Einordnung 

In den Programmmerkblättern der LfA Förderbank 
Bayern (LfA) ist geregelt, unter welchen Vorausset-
zungen eine Förderung möglich ist. Beihilferechtlich 
entscheidend ist dabei u. a., 

• ob der Antragsteller als kleines, mittleres oder gro-
ßes Unternehmen im Sinne der EU einzuordnen 
ist (siehe Tz. 6) und 

• ob er als wirtschaftlich gesundes Unternehmen o-
der Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-
beihilferechtlicher Definition zu klassifizieren ist 
(siehe Tz. 7). 

Darüber hinaus sind zu beachten: 

• der Verwendungszweck, z. B. materielle oder im-
materielle Investitionen, Betriebsmittelfinanzie-
rung, etc. (siehe jeweilige Programmmerkblätter) 
und  

• die Branche des antragstellenden Unternehmens, 
da für Beihilfen zugunsten von Unternehmen be-
stimmter Wirtschaftszweige Sonderbestimmun-
gen (siehe Tz. 8) gelten. 

3 Beihilferegelungen 

Auf welcher beihilferechtlichen Grundlage die LfA 
Beihilfen gewährt, ergibt sich aus den jeweiligen Pro-
grammmerkblättern. Dieses Merkblatt listet die für die 
LfA relevanten beihilferechtlichen Grundlagen auf 
und skizziert deren Bedingungen. Zu unterscheiden 
sind zinsverbilligte Darlehen bzw. Bürgschaften auf 
Basis 

• von Artikel 17 der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO) für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU; siehe Tz. 9), 

• der De-minimis-Verordnung (siehe Tz. 10), 

• der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung 
und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unterneh-
men in Schwierigkeiten (siehe Tz. 11.1) und 

• des Befristeten Krisenrahmens („temporary crisis 
framework“) für staatliche Beihilfen zur Stützung 
der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands 
gegen die Ukraine (siehe Tz. 11.2) sowie 

beihilfefreie Finanzierungshilfen (siehe Tz. 12). 

4 Beihilfewert 

Unter dem „Beihilfewert“ versteht man den Vorteil, 
den ein Unternehmen aus einer Beihilfe (Förderung) 
zieht. 

Wird dieser ins Verhältnis zu den förderfähigen Kos-
ten gesetzt, ergibt sich die sog. „Beihilfeintensität“ in 
Prozent. 

Bei Zuschüssen stellt die Höhe des Zuschusses den 
Beihilfewert dar. 

Bei zinsverbilligten Darlehen wird der Beihilfewert als 
Zinsvorteil festgelegt, der sich aus der Differenz zwi-
schen Effektivzinssatz des Förderdarlehens und ei-
nem Normalzinssatz (sog. Referenzzinssatz) finanz-
mathematisch errechnet. Der Referenzzinssatz wird 
nach einem speziellen, durch die EU-Kommission 
festgelegten Verfahren ermittelt. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen 
bzw. per Beihilferechner ermittelt werden. Die Beihil-
fewerte dienen der Orientierung in der Informations- 
und Beratungsphase und sind unverbindlich. Maß-
geblich sind allein die Beihilfewerte, die die LfA zum 
Zeitpunkt der Kreditzusage zugrunde legt. 

5 Beihilfehöchstwert 

Die EU-Beihilferegelungen bestimmen, bis zu wel-
cher maximalen Höhe Beihilfen gewährt werden dür-
fen. Dabei gelten verschiedene relative (maximale 
Beihilfeintensität) oder absolute Beihilfehöchstwerte. 

Alle für dasselbe Vorhaben gewährten Beihilfen müs-
sen addiert („kumuliert“) werden. Dabei sind die Ku-
mulierungsregeln gemäß Art. 8 der AGVO zu beach-
ten; sofern Beihilfen für dieselben förderfähigen Kos-
ten auf Grundlage der AGVO mit weiteren AGVO-
Beihilfen, Beihilfen nach anderen Beihilferegelungen 
bzw. der De-minimis-Verordnung kumuliert werden, 
gilt demnach – soweit der Kumulierung nicht pro-
grammspezifische oder beihilferechtliche Bestim-
mungen entgegenstehen – immer die/der höchste 
nach der AGVO geltende Beihilfeintensität/Beihilfebe-
trag. 

Beihilfehöchstwerte von Beihilferegelungen, die nicht 
als Grundlage für Produkte der LfA dienen, sind im 
Einzelfall bei dem jeweiligen Fördermittelgeber zu er-
fragen. 

6 KMU-Kriterium 

6.1 Definition 

Bestimmte Beihilfen dürfen nur zugunsten sog. KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) gewährt werden. 
Die Einstufung als kleines bzw. mittleres Unterneh-
men spielt zudem oft bei den zulässigen Beihilfe-
höchstwerten (siehe auch Tz. 5) eine Rolle. 

In der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG 
vom 06.05.2003 betreffend die Definition der Kleinst-
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (Amtsblatt der EU Nr. L 124/36 vom 
20.05.2003) werden kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) als Unternehmen definiert, die  
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• weniger als 250 Personen beschäftigen 

• und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR oder 

- eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Mio. EUR haben. 

Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die 

• weniger als 50 Personen beschäftigen 

• und 

- einen Jahresumsatz von höchstens 
10 Mio. EUR oder 

- eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
10 Mio. EUR haben. 

6.2 Erläuterungen 

Die Angaben zur Berechnung der Schwellenwerte 
(Mitarbeiterzahl, Umsatz, Bilanzsumme) beziehen 
sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss 
und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden 
vom Stichtag des Jahresabschlusses an berücksich-
tigt. 

Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch 
keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungs-
zeitraum vorlegen kann, werden die Schwellenwerte 
im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben 
geschätzt. 

Ein Unternehmen erwirbt bzw. verliert den KMU-Sta-
tus erst dann, wenn es in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren die genannten Schwellenwerte un-
ter- bzw. überschreitet. Beruht die Unter-/Überschrei-
tung der Schwellenwerte jedoch auf einer Änderung 
der gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse durch 
Verkauf oder Erwerb von Kapitalanteilen am Antrag 
stellenden Unternehmen bzw. im Unternehmensver-
bund (verbundene Unternehmen und/ oder Partner-
unternehmen, siehe unten), so tritt der Erwerb bzw. 
Verlust des KMU-Status unmittelbar ein. In diesen 
Fällen sind die aktuellen Beteiligungsverhältnisse 
heranzuziehen. 

Ein Unternehmen ist grundsätzlich kein KMU, wenn 
25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimm-
rechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren 
öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentli-
chen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert wer-
den. 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresar-
beitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während ei-
nes Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teil-
zeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur ent-
sprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. 
Die Zeiten des Mutterschutzes bzw. der Elternzeit 
werden nicht mitgerechnet. Auszubildende sind nicht 
zu berücksichtigen. 

Für die Berechnung der Schwellenwerte gilt ein diffe-
renziertes Berechnungsmodell je nach Unterneh-
menstyp. Nach der zunehmenden Verflechtung des 
Unternehmens mit anderen Unternehmen unterschei-
det man: 

• eigenständige Unternehmen, 

• Partnerunternehmen und 

• verbundene Unternehmen. 

6.3 Eigenständige Unternehmen 

Um ein eigenständiges Unternehmen handelt es sich 
insbesondere, wenn keine Verflechtungen mit ande-
ren Unternehmen vorliegen. Es darf auch kein Ver-
bund mit anderen Unternehmen über eine natürliche 

Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe na-
türlicher Personen bestehen, sofern diese Unterneh-
men ganz oder teilweise in demselben Markt oder in 
benachbarten Märkten tätig sind. 

Bei einem eigenständigen Unternehmen werden die 
Mitarbeiterzahl, Umsatz und Bilanzsumme aus-
schließlich auf der Grundlage der Daten dieses Un-
ternehmens berechnet. In diesem Fall ist es ausrei-
chend, dass die Angaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz 
und Bilanzsumme in Form einer vom Antragsteller un-
terschriebenen Selbsterklärung (z. B. mittels Vor-
druck 241) in den Kreditakten bei der Hausbank do-
kumentiert sind. 

6.4 Partnerunternehmen bzw. verbundene Unternehmen 

Hat ein Unternehmen vor- oder nachgeschaltete Part-
nerunternehmen oder verbundene Unternehmen, so 
ist es erforderlich, dass der Antragsteller den KMU-
Berechnungsbogen anhand der im „Informationsblatt 
Allgemeine Erläuterungen zur Definition der Klein-
stunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU)“ gegebenen Erläuterungen ausfüllt. 
Der ausgefüllte Berechnungsbogen sowie die daraus 
resultierenden Angaben zu Mitarbeiterzahl, Umsatz 
und Bilanzsumme müssen in Form einer vom Antrag-
steller unterschriebenen Selbsterklärung in den Kre-
ditakten bei der Hausbank dokumentiert sein. 

Zur detaillierten Definition der eigenständigen Unter-
nehmen, Partnerunternehmen und verbundenen Un-
ternehmen sowie zur Berechnung der Schwellen-
werte bei Partnerunternehmen und verbundenen Un-
ternehmen wird auf das Informationsblatt zur KMU-
Definition verwiesen. 

7 Unternehmen in Schwierigkeiten 

Im Hinblick auf die Förderfähigkeit und den beizumes-
senden Beihilfewert ist es i. d. R. von Bedeutung, ob 
es sich um ein gesundes Unternehmen oder um ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten nach Definition der 
Europäischen Union handelt. 

7.1 Definition 

Ein Unternehmen gilt nach den Leitlinien der Kommis-
sion für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk-
turierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom 31.07.2014) 
dann als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es 
auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Ein-
stellung seiner Geschäftstätigkeiten gezwungen sein 
wird, wenn der Staat nicht eingreift. 

7.2 Kriterien 

Im beihilferechtlichen Sinne befindet sich ein Unter-
nehmen in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist – vgl. Leitli-
nien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk-
turierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierig-
keiten (siehe Tz. 7.1) bzw. Art. 2 Ziffer 18 der AGVO 
(siehe Tzn. 3 und 9): 

• Bei Kapitalgesellschaften ist mehr als die Hälfte 
des Grund-/Stammkapitals infolge aufgelaufener 
Verluste verlorengegangen. Dies gilt nicht für 
KMU, die noch keine drei Jahre bestehen. Der Be-
griff „Stammkapital“ umfasst ggf. alle Agios. 

• Bei Personengesellschaften ist mehr als die Hälfte 
der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Ei-
genmittel infolge aufgelaufener Verluste verloren-
gegangen. Dies gilt nicht für KMU, die noch keine 
drei Jahre bestehen. 
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• Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insol-
venzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag sei-
ner Gläubiger. 

Bei Einzelunternehmen ist diesbezüglich nur das 
Kriterium Zahlungsunfähigkeit relevant. 

• Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe 
(siehe Tz. 11) erhalten und der Kredit wurde noch 
nicht zurückgezahlt oder die Bürgschaft ist noch 
nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine 
Umstrukturierungsbeihilfe (siehe Tz. 11) erhalten 
und unterliegt immer noch einem Umstrukturie-
rungsplan. 

• Im Falle von Unternehmen, die die KMU-Kriterien 
(siehe Tz. 6) nicht erfüllen: In den vergangenen 
beiden Jahren lag 

− der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des 
Unternehmens über 7,5 und 

− das Verhältnis des EBITDA zu den Zinsauf-
wendungen des Unternehmens unter 1,0. 

7.3 Neu gegründete Unternehmen 

Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei 
Jahren nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit als neu 
gegründet. 

Die Gewährung von Rettungs- oder Umstrukturie-
rungsbeihilfen an neu gegründete Unternehmen ist 
unabhängig von deren Größenklasse oder Finanzsi-
tuation ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn 
ihre anfängliche Finanzsituation prekär ist. Dies gilt 
insbesondere für neue Unternehmen, die aus der Ab-
wicklung oder der Übernahme der Vermögenswerte 
eines anderen Unternehmens hervorgegangenen 
sind. 

KMU werden in den ersten drei Jahren ihres Beste-
hens grundsätzlich nur dann als Unternehmen in 
Schwierigkeiten betrachtet, wenn sie Gegenstand ei-
nes Insolvenzverfahrens sind oder die im innerstaat-
lichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer 
Gläubiger erfüllen. 

Für die Zwecke der Bürgschaftsmitteilung (Mitteilung 
der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in 
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften; 
veröffentlicht im Amtsblatt der EU Nr. C 155/10 vom 
20.06.2008, geändert durch Berichtigung der Mittei-
lung im Amtsblatt der EU Nr. C 244/32 vom 
25.09.2008) wird für KMU, die vor weniger als drei 
Jahren gegründet wurden, nicht davon ausgegangen, 
dass sie sich in Schwierigkeiten befinden. 

8 Branchenspezifische Förderbeschränkungen 

Sofern für einzelne Wirtschaftszweige spezielle Best-
immungen der EU für staatliche Beihilfen gelten, sind 
diese Sondervorschriften vorrangig zu beachten. 

In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden EU-
Beihilferegelung sind Förderbeschränkungen in der 
Praxis vor allem für Unternehmen, die im gewerbli-
chen Straßengüterverkehr tätig sind, und im Agrarbe-
reich (insbesondere Förderbeschränkungen hinsicht-
lich der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse gemäß Anhang I AEUV) von Bedeutung. 

9 Investitionsbeihilfen für KMU gemäß der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 

Investitionsbeihilfen für KMU (KMU-Investitionsbei-
hilfen) sind zulässig auf Basis von Art. 17 der AGVO 
(Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Amts-
blatt der EU Nr. L 187/1 vom 26.06.2014) in der Fas-
sung der Verordnung (EU) Nr. 2021/1237 vom 
23.07.2021 (Amtsblatt der EU Nr. L 270/39 vom 
29.07.2021). 

Als KMU-Investitionsbeihilfen sind Investitionen in 
materielle und/oder immaterielle Vermögenswerte zur 
Errichtung einer neuen bzw. Erweiterung einer beste-
henden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Pro-
duktion einer Betriebsstätte durch neue, zusätzliche 
Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des 
gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden 
Betriebsstätte förderfähig. 

Immaterielle Vermögenswerte sind nur förderfähig, 
wenn sie in der Betriebsstätte genutzt werden, die die 
Beihilfe erhält. Sie müssen abschreibungsfähig sein, 
von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer ste-
hen zu Marktbedingungen erworben und mindestens 
drei Jahre in der Bilanz aktiviert werden. 

Der Erwerb von Vermögenswerten einer Betriebs-
stätte ist nur unter restriktiven Bedingungen förderfä-
hig, d. h. sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

• die Betriebsstätte wurde geschlossen oder wäre 
ohne diesen Erwerb geschlossen worden; 

• die Vermögenswerte werden von Dritten, die in 
keiner Beziehung zum Käufer stehen, erworben 
(gilt nicht bei der Übernahme eines kleinen Unter-
nehmens durch Familienmitglieder der ursprüngli-
chen Eigentümer oder durch ehemalige Beschäf-
tigte); 

• das Rechtsgeschäft erfolgt zu Marktbedingungen. 

Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen 
gilt nicht als Investition. 

KMU-Investitionsbeihilfen sind nicht zulässig für Un-
ternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition 
(siehe Tz. 7). 

Ebenfalls nicht zulässig sind gemäß Art. 1 Abs. 2 bis 
5 AGVO-Beihilfen für 

• Unternehmen, die einer früheren Beihilferückfor-
derungsanordnung der EU-Kommission nicht 
nachgekommen sind, 

• Beihilfen für Fischerei und Aquakultur, 

• Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten, ins-
besondere Beihilfen die unmittelbar mit den aus-
geführten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb 
eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden 
Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zu-
sammenhängen, 

• Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, 
dass einheimische Waren Vorrang vor eingeführ-
ten Waren erhalten. 



 - 4 - Merkblatt „Beihilferechtlich relevante 
  Bestimmungen und Definitionen“ 
 

  München, 15.11.2023 

Die Beihilfeintensität darf bei KMU-Investitionsbei-
hilfen folgende Sätze nicht überschreiten: 

• für kleine Unternehmen 20 % und 

• für mittlere Unternehmen 10 % 

der beihilfefähigen Kosten. 

Zu beachten ist zudem der absolute Beihilfehöchst-
betrag von 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und In-
vestitionsvorhaben. 

KMU-Investitionsbeihilfen der LfA sind: 

• Investivkredit 

• Energiekredit 

• Energiekredit Plus 

• Energiekredit Gebäude  

• Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) 

• Ökokredit 

• Bürgschaften für mittelständische Unternehmen in 
bestimmten Konstellationen (siehe Merkblatt 
„Bürgschaften der LfA – Bewilligungsgrundsätze“). 

Für die genannten Darlehensprodukte kann alternativ 
eine Ausreichung auf Grundlage der De-minimis-Ver-
ordnung (siehe Tz. 10) beantragt werden, sofern die 
diesbezüglichen Kriterien eingehalten werden. 

10 De-minimis-Beihilfen 

Eine Beihilfe muss nicht notifiziert und genehmigt 
werden und kann auf Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013 (Amtsblatt der EU Nr. 
L 352/1 vom 24.12.2013) in der Fassung der Verord-
nung (EU) Nr. 2020/972 vom 02.07.2020 (Amtsblatt 
der EU Nr. L 215/3 vom 07.07.2020) als sog. De-mi-
nimis-Beihilfe gewährt werden, wenn der Gesamtbe-
trag der beizulegenden Beihilfewerte (siehe Tz. 4), 
die „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-mi-
nimis-Verordnung (das begünstigte Unternehmen 
und mit ihm relevant verbundene Unternehmen, De-
tails siehe unten) innerhalb von drei Kalenderjahren 
erhält, den absoluten Höchstbetrag (De-minimis-
Schwellenwert) von 200.000 EUR bzw. 100.000 EUR 
bei Unternehmen, die im gewerblichen Straßengüter-
verkehr tätig sind, nicht übersteigt. 

Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist 
die Gesamtsumme der im laufenden Kalenderjahr so-
wie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 
gewährten De-minimis-Beihilfen für die Anrechnung 
auf den Höchstbetrag maßgeblich. 

Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für die 
Zwecke der De-minimis-Verordnung alle Unterneh-
men mit ein, die zueinander in mindestens einer der 
folgenden Beziehungen stehen: 

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimm-
rechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines 
anderen Unternehmens; 

 

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der 
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu 
bestellen oder abzuberufen; 

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem an-
deren Unternehmen geschlossenen Vertrag oder 
aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berech-
tigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses 
Unternehmen auszuüben; 

d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesell-
schafter eines anderen Unternehmens ist, übt ge-
mäß einer mit anderen Anteilseignern oder Ge-
sellschaftern dieses anderen Unternehmens ge-
troffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle 
über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen 
Anteilseignern oder Gesellschaftern aus. 

Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere an-
dere Unternehmen zueinander in einer der vorge-
nannten Beziehungen stehen, werden als „ein einzi-
ges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verord-
nung betrachtet. 

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle 
De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unterneh-
men im laufenden Kalenderjahr sowie in den voran-
gegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, 
angegeben werden. 

Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden 
die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zuge-
rechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, 
für die die De-minimis-Beihilfen verwendet wurden. 
Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Aufteilung 
auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfol-
gen. 

De-minimis-Beihilfen sind i. d. R. den geförderten Un-
ternehmen zuzurechnen. Daher ist auch bei Antrag-
stellung durch eine natürliche Person die De-minimis-
Erklärung im Hinblick auf das begünstigte Unterneh-
men auszufüllen. So sind – auch im Falle des Erwerbs 
einer tätigen Beteiligung – die Vorförderungen des 
Unternehmens und mit ihm relevant verbundener Un-
ternehmen mit anzugeben. Aus demselben Grund 
sind im Falle einer gemeinschaftlichen Existenzgrün-
dung durch mehrere Antragsteller die parallel bean-
tragten Beträge aller Antragsteller für das begünstigte 
Unternehmen und mit ihm relevant verbundener Un-
ternehmen anzuführen. Um den beihilferechtlichen 
Vorgaben der EU-Kommission zu genügen, hat der 
Antragsteller ggf. die von der LfA zu erstellende De-
minimis-Bescheinigung, die die Höhe des gewährten 
De-minimis-Beihilfebetrags ausweist, auch gegen-
über dem begünstigten Unternehmen bekannt zu ma-
chen. 

Keine Antragsberechtigung besteht 

• für Unternehmen, die sich in einem Insolvenzver-
fahren befinden oder die im deutschen Recht vor-
gesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens auf Antrag ihrer Gläubi-
ger erfüllen; 

• für exportbezogene Tätigkeiten, d. h. wenn ein un-
mittelbarer Zusammenhang der Beihilfe mit den 
ausgeführten Mengen, der Errichtung und dem 
Betrieb eines Vertriebsnetzes oder den laufenden 
exportbezogenen Ausgaben besteht; 

• für Beihilfen, die davon abhängig sind, dass hei-
mische Waren Vorrang vor eingeführten Waren 
haben; 

• für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen-
güterverkehr durch Unternehmen des gewerbli-
chen Straßengüterverkehrs. 

Für Unternehmen, die in der Fischerei und Aquakultur 
tätig sind, gelten gesonderte Förderbestimmungen. 

De-minimis-Beihilfen können grundsätzlich mit ande-
ren Beihilfen kombiniert werden, die der Empfänger 
aufgrund von der Kommission genehmigten bzw. frei-
gestellten Regelungen für dasselbe Vorhaben (die-
selben förderfähigen Kosten) erhält oder erhalten hat 
(z. B. Investivkredit, Regionalförderung, Ökokredit), , 
sofern der aus der Kombination resultierende Beihil-
fewert nicht die Beihilfeobergrenze übersteigt, die für 
die freigestellte bzw. genehmigte Regelung festgelegt 
wurde. 

Weiterhin besteht eine Kumulierungspflicht o. g. De-
minimis-Beihilfen mit nach den gesonderten Verord- 
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nungen für den Agrarsektor (Primärerzeugung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse) und den Fischereisektor 
gewährten De-minimis-Beihilfen sowie De-minimis-
Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbrin-
gen („DAWI-De-minimis-Beihilfen“). 

Bei Kombination mit DAWI-De-minimis-Beihilfen dür-
fen innerhalb von drei Kalenderjahren die gewährten 
sonstigen De-minimis-Beihilfen und DAWI-De-mini-
mis-Beihilfen den Gesamtbetrag von 500.000 EUR 
nicht übersteigen. 

De-minimis-Produkte der LfA sind: 

• Startkredit 

• Universalkredit (UK5)  

• Innovationskredit 4.0 

• Akutkredit 

• Bürgschaften der LfA in bestimmten Konstellatio-
nen (siehe Merkblatt „Bürgschaften der LfA – Be-
willigungsgrundsätze“). 

Der Startkredit und der Innovationskredit 4.0 können 
alternativ als KMU-Investitionsbeihilfe gemäß AGVO 
(siehe Tz. 9) beantragt werden, sofern die entspre-
chenden beihilferechtlichen Vorgaben eingehalten 
werden. 

11 Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten 

11.1 Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten 

Bürgschaften der LfA zugunsten von KMU, die sich in 
Schwierigkeiten nach EU-Definition (siehe Tz. 7) be-
finden, werden auf Grundlage der Leitlinien der Kom-
mission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249/1 vom 
31.07.2014) gewährt (siehe Merkblatt „Bürgschaften 
der LfA – Bewilligungsgrundsätze“). 

11.2 Befristeter Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russ-
lands gegen die Ukraine 

 Den Unternehmen, die von den militärischen Aggres-
sionen Russlands gegen die Ukraine und den von der 
EU und ihren internationalen Partnern erlassenen 
und ggf. noch zu erlassenden Sanktionen sowie mög-
lichen wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen beispiels-
weise Russlands betroffen sind, können auf Grund-
lage der Mitteilung der Kommission C (2022) 1890 
vom 23.03.2022 zum Befristeten Krisenrahmen für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft in-
folge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 
(Amtsblatt der EU Nr. C 131 I/01 vom 24.03.2022) in 
der Fassung der Mitteilung der Kommission C (2022) 
7945 vom 28.10.2022 (Amtsblatt der EU Nr. C 426/01 
vom 09.11.2022) bzw. auf Basis der diesbezüglich 
notifizierten Bundesregelungen mit dem Binnenmarkt 
vereinbare Beihilfen gewährt werden. 

Die LfA nutzt die Ziffer 2.2. des Befristeten Krisenrah-
mens (Liquiditätshilfe in Form von Garantien) bzw. die 
darauf notifizierte „BKR-Bundesregelung Bürgschaf-
ten 2022“ (SA. 102631 (2022/N). Genehmigung der 
geänderten Fassung vom 22.11.2022, C(2022) 8602, 
(SA. 104756 (2022/N))) im Rahmen der LfA-Bürg-
schaften.  

Für Bürgschaften der LfA auf Basis der BKR-
Bundesregelung Bürgschaften 2022 gelten insbeson-
dere folgende, v.a. beihilferechtlich vorgegebene 
Rahmenbedingungen: 

Die Gewährung der Bürgschaften (Zusage der LfA an 
die Hausbank) muss bis spätestens 31. Dezember 
2023 erfolgen.  

Unternehmen, die sich am 31.12.2021 in Schwierig-
keiten nach EU-Definition (siehe Tz. 7) befanden, 
sind grundsätzlich von der Antragstellung ausge-

schlossen. Für Unternehmen mit einer herausgeho-

benen volkswirtschaftlichen Bedeutung für den Frei-
staat Bayern gibt es Ausnahmemöglichkeiten. 

Die Laufzeit der Bürgschaften darf maximal 8 Jahre 
betragen. 

Der zu verbürgende Darlehensbetrag darf pro Unter-

nehmen folgende Beträge nicht überschreiten: 

• 15 % des durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
umsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen 
Rechnungsperioden (bei neu gegründeten Unter-
nehmen, die keine 3 Jahresabschlüsse vorweisen 
können, wird diese Obergrenze auf der Grundlage 
der Dauer des Bestehens des Unternehmens zum 
Zeitpunkt seines Antrags berechnet) oder 

• 50 % der Energiekosten in den 12 Monaten vor 
dem Monat der Einreichung des Bürgschaftsan-
trags (bei neu gegründeten Unternehmen, die 
keine Aufzeichnungen für die gesamten voraus-
gehenden 12 Monate vorweisen können, wird 
diese Obergrenze auf der Grundlage der Dauer 
des Bestehens des Unternehmens zum Zeitpunkt 
seines Antrags berechnet) oder 

• in begründeten Fällen etwa bei besonders starker 
Betroffenheit und auf Grundlage einer Selbstaus-
kunft, die bei der LfA einzureichen ist: Den Liqui-
ditätsbedarf der kommenden 12 Monate bei KMU 
bzw. 6 Monate bei Nicht-KMU. Bei Großunterneh-
men, die Finanzsicherheiten für Handelstätigkei-
ten auf den Energiemärkten stellen müssen, der 
aus diesen Tätigkeiten resultierende Liquiditäts-
bedarf für die kommenden 12 Monate.  

Die Bürgschaften können sowohl zur Absicherung 
von Investitions- als auch Betriebsmittelkrediten ge-
währt werden. Wenn die Bürgschaften darauf abzie-
len, den Liquiditätsbedarf von Unternehmen zu de-
cken, die Finanzsicherheiten für Handelstätigkeiten 
auf den Energiemärkten stellen müssen, so können 
diese ausnahmsweise auch Bankgarantien abde-
cken. 

Die Bürgschaftsquote darf in der Regel bis zu 80 % 
betragen.  

Außerdem ist die LfA als beihilfegebende Stelle ver-
pflichtet, alle Einzelbeihilfen von mehr als 100.000 
EUR (mehr als 10.000 EUR im Landwirtschafts- und 
Fischereisektor), die sie auf Basis des Befristeten Kri-
senrahmens gewährt, auf einer ausführlichen Bei-
hilfe-Website oder über das IT-Instrument der EU-
Kommission zu veröffentlichen. 

Für die Avalprovisionen gelten Mindestwerte (in der 
Regel nach Laufzeit, Unternehmensgröße und Zeit-
verlauf gestaffelt). 

Kumulierungsregeln: 

Bürgschaften auf dieser Basis dürfen mit weiteren 
Beihilfen auf Basis der BKR-Bundesregelung Bürg-
schaften 2022 kombiniert werden, sofern sich diese 
nicht auf dasselbe Darlehen beziehen und der Ge-
samtdarlehensbetrag je Unternehmen nicht über-
schritten wird. 

Die Kumulierung von Beihilfen nach der BKR-
Bundesregelung Bürgschaften 2022 mit Beihilfen 
nach dem Befristeten Krisenrahmen und dem befris-
teten COVID-19-Rahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen 
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Ausbruchs von COVID-19 ist zulässig, sofern die je-
weils einschlägigen Kumulierungsvorschriften einge-
halten werden. Nicht zulässig ist die Kumulierung von 
Beihilfen nach der BKR-Bundesregelung Bürgschaf-
ten 2022 mit Beihilfen nach Abschnitt 2.3 des Befris-
teten Krisenrahmens (Liquiditätshilfe in Form zinsver-
günstigter Darlehen) oder den Abschnitten 3.2 (Liqui-
ditätshilfe in Form von Garantien) oder 3.3. (Liquidi-
tätshilfe in Form zinsvergünstigter Darlehen) des be-
fristeten COVID-19-Rahmens für denselben Darle-
hensbetrag. 

Wenn bereits Bürgschaften auf Basis der Bundesre-
gelung Bürgschaften 2020 für die Bewältigung der 
COVID-Krise oder der BKR-Bundesregelung Bürg-
schaften 2022 als Liquiditätshilfe gewährt wurden und 
der Gesamtdarlehensbetrag anhand des Liquiditäts-
bedarfs berechnet wird, darf dieser bestimmte Liqui-
ditätsbedarf nur einmal durch eine Beihilfe gedeckt 
werden. Wenn es weiteren Liquiditätsbedarf gibt, der 
bei der ursprünglichen Bewertung des Liquiditätsbe-
darfs nicht berücksichtigt wurde, dürfen dafür weitere 
Bürgschaften auf Basis dieser Bundesregelung bean-
tragt werden. 

Die Kombination von Beihilfen nach dieser Bundesre-
gelung mit Beihilfen auf Basis der AGVO bzw. der De-
minimis-VO ist grundsätzlich zulässig. Sollen BKR-
Beihilfen für den Liquiditätsbedarf und damit für nicht 
bestimmbare beihilfefähige Kosten gewährt werden 
und überdies AGVO- oder De-minimis-Beihilfen für 
konkrete Investitionen, ist keine Kumulierung der Bei-
hilfewerte erforderlich und somit die Kombination un-
problematisch. Betreffen die jeweiligen Beihilfen je-
doch dieselben förderfähigen Kosten – also z. B. die-
selben Investitionskosten – sind die unterschiedlichen 
Beihilfewerte zu addieren und auf die jeweils höchste 
in dem Einzelfall einschlägige Beihilfeobergrenze an-
zurechnen. 

Eine Kumulierung von Beihilfen nach dieser Bundes-
regelung mit Beihilfen nach Artikel 107 Abs. 2 Buch-
stabe b AEUV ist zulässig, wenn die Förderung von 
unmittelbar durch die Kriegshandlungen entstande-
nen Schäden nicht die Einbußen des Empfängers 
übersteigt.  

12    Beihilfefreie Finanzierungshilfen 

Wird für eine Finanzierungshilfe ein marktübliches 
Entgelt gezahlt, liegt keine staatliche Beihilfe vor.  

Folgende Produkte der LfA sind aufgrund ihrer markt-
üblichen Konditionen per se beihilfefrei: 

• Universalkredit (UK7) 

• Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5)  

• Energiekredit Regenerativ (ER7) 

• Energieliquiditätskredit 

13 Sonstige Regelungen 

Soweit eine Förderung im Einzelfall auf keiner Beihil-
ferechtsgrundlage und auch nicht beihilfefrei erfolgen 
kann, besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Ein-
zelnotifizierung (Einzelanmeldung). Die EU-
Kommission prüft die Vereinbarkeit der Beihilfe mit 
dem Gemeinsamen Markt dann für den konkreten 
Einzelfall. 

Neben den dargestellten Beihilferegelungen gibt es 
weitere, die derzeit nicht als Grundlage für LfA-Pro-
dukte dienen. Hierzu zählen z. B. die Leitlinien für Re-
gionalbeihilfen. 

Von anderen Fördermittelgebern aufgrund anderer 
als den dargestellten Beihilferegelungen gewährte 
Beihilfen sind ebenfalls bei der Kumulierungsprüfung 
(siehe Tz. 5) zu berücksichtigen. Einzelheiten hierzu 
sind beim jeweiligen Fördermittelgeber zu erfragen. 

Die LfA ist verpflichtet Informationen über gewährte 
Beihilfen an denselben Beihilfeempfänger, die für die-
selbe geförderte Tätigkeit bzw. dasselbe geförderte 
Vorhaben einen Beihilfewert von 500.000 EUR errei-
chen, zu melden (Details enthält Art. 9 Abs. 1 lit. c) 
i. V. m. Anhang III der AGVO). Die Veröffentlichung 
erfolgt auf einer Beihilfe-Website der Europäischen 
Kommission. 

14 Fristgerechte Antragstellung 

Eine Antragstellung ist nach Vorgaben der AGVO – 
unter Beachtung der beihilferechtlichen Anforderun-
gen dieser Verordnung– als fristgerecht anzusehen, 
wenn der Hausbank vor Vorhabensbeginn (Definition 
siehe Tz. 18 des Merkblatts „Bearbeitungsgrundsätze 
für Startkredit und Investivkredit“) 

• ein vom Antragsteller unterzeichneter vollständi-
ger Antrag einschließlich Angaben zu Beginn- und 
Abschlussdatum des Vorhabens (bei AGVO-
Beihilfen erfolgt die Antragstellung i. d. R. mit dem 
Vordruck 100; hier sind diese Angaben in Tz. 4.2 
„Vorhabensbeschreibung“ zu ergänzen) oder 

• ein separater vom Antragsteller unterzeichneter 
Beihilfeantrag (Vordruck 125; die Hausbank be-
stätigt den Eingang des Beihilfeantrags und er-
gänzt das Datum der Antragstellung)  

vorliegt. 

Eine eigene schriftliche Dokumentation ist nur zuläs-
sig, wenn sie ebenfalls vom Antragsteller unterzeich-
net ist, die Eingangsbestätigung der Hausbank vor 
Vorhabensbeginn aufweist und folgende Mindestan-

gaben beinhaltet:  

• Name des Unternehmens 

• Größe des Unternehmens 

• Hierfür ist es ausreichend, wenn der  

•  

• Antragsteller erklärt, ob das beantragende Unter-
nehmen die beihilferechtlichen KMU-Kriterien er-
füllt oder nicht. 

• Beginn und Ende des Vorhabens 

• Angaben zum Vorhabensbeginn und -ende ent-
sprechend dem Planungsstand zum Zeitpunkt der 
Stellung des Beihilfeantrags sind ausreichend. 

• Vorhabensbeschreibung 
Die Vorhabensbeschreibung muss so konkret  
sein, dass ein späterer Antrag eine eindeutige Zu-
ordnung des Investitionsvorhabens zu dem Beihil-
feantrag gemäß AGVO ermöglicht. 

• Standort des Vorhabens / Investitionsort  
Der Investitionsort muss so konkret genannt sein, 
dass ein späterer Antrag  eine eindeutige Zuord-
nung des Investitionsvorhabens zu dem Beihilfe-
antrag gemäß AGVO ermöglicht. 

• Gesamtkosten des Vorhabens und geplanter öf-
fentlicher Finanzierungsbetrag  
Zur geplanten öffentlichen Finanzierung sind fol-
gende Detailangaben zu jedem Förderprodukt zu 
machen:  

− Name des Förderprodukts  

− Höhe der Finanzierung durch das Förderpro-
dukt  

− Art der Beihilfe des Förderprodukts (z. B. Zu-
schuss, Darlehen, Mezzanine / Nachrang, Be-
teiligung, Garantie / Bürgschaft).  

• Der Antragsteller hat zudem zu bestätigen, dass 
er mit dem genannten Vorhaben vor Stellung des 
schriftlichen Beihilfeantrags noch nicht begonnen 
hat. 

Bei nicht auf Grundlage der AGVO ausgereichten Fi-
nanzierungshilfen kann die Antragstellung zudem als 
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fristgerecht angesehen werden, wenn der Hausbank 
vor Vorhabensbeginn ein hinreichend konkretisierter, 
formloser Antrag vorliegt oder ein konkretes Finanzie-
rungsgespräch (hinsichtlich des/der beantragten Pro-
dukts/Produkte) aktenkundig gemacht ist. Dabei 
muss die Hausbank bestätigen, dass ihr eine Bestäti-
gung des Kunden vorliegt, dass zum Zeitpunkt des 
dokumentierten Gesprächs bzw. der formlosen An-
tragstellung noch nicht mit der Maßnahme begonnen 
worden war. 

Unabhängig von der beihilferechtlichen Grundlage 
kann der Antragsteller nach fristgerechter Antragstel-
lung entsprechend den oben genannten Regelungen 
mit dem Investitionsvorhaben ohne nachteilige Aus-
wirkungen beginnen, sofern der vollständige Antrag 
(Vordruck 100 bzw. 200) innerhalb von 3 Monaten 
nach Vorhabensbeginn von der Hausbank bei der LfA 
eingereicht wird (bei beantragten Risikoübernahmen 
innerhalb von 6 Wochen). Wird die 3-Monats-Frist 
nicht eingehalten, ist bei Anträgen ohne Risikoüber-
nahme eine Kreditzusage ausnahmsweise möglich, 
wenn sich das Investitionsvorhaben zum Zeitpunkt 
des Antragseingangs in der LfA in seinen wesentli-
chen Teilen noch in Durchführung befindet, d. h. in 
der Regel zu nicht mehr als 50 % realisiert ist.  
Bei der Prüfung des Realisierungsgrades kann in be-
gründeten Fällen (z. B. bei der Bestellung von Ma-
schinen mit besonders langer Lieferzeit oder Be-
triebsübernahmen mit langen Zahlungszielen) auf 
den Kaufpreisfluss abgestellt werden. Wird auf den 
Kaufpreisfluss abgestellt, so befindet sich das Vorha-
ben noch „in Durchführung“, so lange in der Regel 
nicht mehr als 50 % (an)gezahlt worden sind. 

Bei vorangegangener Verwendung des Beihilfean-
trags (Vordruck 125) oder einer eigenen schriftlichen 
Dokumentation ist beim Antrag (im Vordruck 100 in 
einem entsprechenden Freitextfeld)  anzugeben: 
„Beihilfeantrag ist am TT.MM.JJJJ bei der Hausbank 
bzw. dem Kreditinstitut x gestellt worden.“. 

Die Aufbewahrungspflicht für den Beihilfeantrag be-
trägt zehn Jahre ab dem Zusagedatum der Beihilfe an 
den Antragssteller. 
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Merkblatt „Antragsunterlagen“ 
 

Erforderliche Antragsunterlagen nach Produkt und Art der Risikoübernahme 
(Die LfA Förderbank Bayern behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Unterlagen anzufordern.) 
 

 Erforderliche Unterlagen gemäß Seiten 2 und 3 mit folgenden Nummern: 

Produkt 

Wenn 
ohne LfA-
Risiko1), 
dann: 

Wenn Haftungsfreistellung 
 … 

Wenn Bürgschaft 
 … 

Wenn mit LfA-
Risiko1) über 

750.000 EUR, 
dann: 

 

 … mit LfA-
Risiko1) bis 

einschl. 
250.000 EUR, 

dann zusätzlich 
zu Unterlagen-

spalte 1: 

 

… mit LfA-
Risiko1) über 

250.000 
EUR bis 
einschl. 
750.000 

EUR, dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-
spalten 1-2: 

… mit LfA-
Risiko1) bis 

einschl. 
250.000 EUR, 

dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-

spalte 1 

… mit LfA-
Risiko1) über 

250.000 
EUR bis 
einschl. 
750.000 

EUR, dann 
zusätzlich 
zu Unterla-
genspalten 

1 und 4: 

 

Startkredit 1, 2, 32), 25 4, 5 6-13  4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 334) 

Investivkredit 1, 2, 32), 25 4, 5 6-13  4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 334) 

Energieliquiditäts-
kredit 

nicht 
zutreffend 

1, 2, 4, 5, 34 6-13, 14-223) 
nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend 
1, 2, 4-22, 34 

Universalkredit 
(UK5) 

1, 2, 3 4, 5, 28 6-13, 14-223)  
4-13, 143), 

213), 223), 334) 
15-203)    

1, 2, 3, 4-22, 
28, 334) 

Universalkredit 
(UK7) 

1, 2, 3 4, 5, 28 6-13, 14-223)  
nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend  
1, 2, 3, 4-22, 

28, 334) 

Innovationskredit 
4.0 

1, 2, 32), 
24, 29 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

4-13, 143), 
213), 223), 334)  

15-203) 
1, 2, 32), 4-22, 
24, 29,, 334) 

Energiekredit 
1, 2, 32), 
25, 31 

4, 5 6-13  4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 31, 334) 

Energiekredit Plus 
1, 2, 32), 
25, 31 

4, 5 6-13  4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 31, 334) 

Energiekredit 
Gebäude 

1, 2, 32) 4, 5 6-13  4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

334) 

Energiekredit 
Regenerativ PV-A 
(ER5) 

1, 2, 25, 32 4, 5 6-13  
nicht 

zutreffend  
nicht 

zutreffend 
1, 2, 4-22, 25, 

32 

Energiekredit 
Regenerativ PV-A 
Plus (ER6) 

1, 2, 32), 
25, 32 

4, 5 6-13  4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 32, 334) 

Energiekredit 
Regenerativ 
(ER7) 

1, 2, 25, 32 4, 5 6-13  
nicht 

zutreffend  
nicht 

zutreffend 
1, 2, 4-22, 25, 

32 

Ökokredit 
1, 2, 32), 
25, 26 

4, 5 6-13 4-13, 334)  - 
1, 2, 32), 4-22, 

25, 26, 334) 

Regionalkredit 23 1, 2, 4, 5 6-13 
1, 2, 4-13, 

334)  
- 1, 2, 4-23, 334) 

Akutkredit 1, 2, 3, 27 
nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend 
4-13, 143), 

213), 223), 334)  
15-203)       1-22, 27, 334) 

Verbürgung von 
Fremdkrediten 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

1-13, 143), 
213), 223), 334)  

15-203)    1-22, 334) 
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1) Gesamtobligo der LfA, d. h. die Summe des im Einzelfall bereits bestehenden Risikos und des neu zu übernehmenden Risikos 
für die LfA (z. B. aus Haftungsfreistellungen, Bürgschaften, Garantien), und zwar unter Berücksichtigung aller Gesellschafter 
und der Gesellschaft selbst. 

2) Nur bei Beantragung auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013. 
3) Nur bei Konsolidierungskrediten und reinen Betriebsmittelkrediten. 
4) Nur bei Beantragung einer LfA-Bürgschaft für Unternehmen, die infolge des Krieges in der Ukraine vorübergehend in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten sind. 

 

Basisunterlagen 

  1 Standardantrag (Vordruck 100 bzw. bei Universalkrediten ohne Risikoübernahme und ohne 
Kombination mit anderen LfA-Produkten Vordruck 200) 

  2 Besitz- und Beteiligungsverhältnisse (Vordruck 101) 
 Nur soweit es sich beim Antragsteller um ein Unternehmen handelt und die Positionen im Standardantrag nicht 

ausreichen, weil z. B. mehrere Gesellschafter anzugeben sind. 

  3 De-minimis-Erklärung (Vordruck 120) 
 

Ergänzende Unterlagen bei Risikoübernahmen 

  4 Private Vermögens- und Schuldenaufstellung der Inhaber, Gesellschafter und deren Ehegatten (mit An-
gaben zum Familien- und Güterstand sowie zu Verpflichtungen und regelm. außerbetriebl. Einkünften) 

 Bei Haftungsfreistellung mit LfA-Risiko von bis zu 250.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser Unterlagen in der 
Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 

  5 Sicherheitenspiegel 
 Bei Haftungsfreistellung mit LfA-Risiko von bis zu 250.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser Unterlagen in der 

Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 

Regelmäßig einzureichen bei LfA-Risiko über 250.000 EUR aufgrund einer Haftungsfreistellung bzw. 
bei jedem LfA-Risiko aufgrund einer Bürgschaft 
  6 Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung 
  7 Kreditprotokoll der Hausbank inklusive Ratingbogen (oder anstelle des Ratingbogens zumindest 

Angabe der 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit) sowie Höhe und Auslastung vorhandener KK-Linien 

  8 Bereitschaftserklärung Hausbank (Vordruck 104) 

  9 Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre einschließlich Erläuterungen  
 Ggf. auch von nahestehenden Unternehmen bzw. Konzernabschlüsse; bei nicht bilanzierenden Betrieben: 

Einnahme- und Überschussrechnungen der letzten 2 Jahre inkl. betriebliche Vermögens- und Schuldenaufstellung 
neuesten Datums. 

10 Anlage Persönliche Verhältnisse (Vordruck 102) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von Unternehmen nur 
auszufüllen, wenn keine 2 Jahresabschlüsse für 2 vollständige Geschäftsjahre vorliegen (ggf. ist die Anlage dann 
durch die Gesellschafter auszufüllen). 

11 Anlage Wirtschaftliche Verhältnisse (Vordruck 103) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von natürlichen Personen nur 
auszufüllen, wenn bereits ein Jahresabschluss für ein vollständiges Geschäftsjahr vorliegt. 

12 Businessplan inklusive Betriebs- und Produktbeschreibung, Angaben zur Markt- und Absatzlage sowie 
zum Kundenkreis und der Wettbewerbssituation   

13 Übernahme-/Kaufvertrag und Wertgutachten/Kaufpreisverifizierung von unabhängig Dritten 
 Nur einzureichen soweit Betriebsübernahmen oder Anteilserwerbe finanziert werden. 

Regelmäßig zusätzlich einzureichen bei LfA-Risiko über 750.000 EUR bzw. – je nach Risikoart 
und Höhe LfA-Risiko (vgl. Tabelle auf Seite 1) – bei reinen Betriebsmittelkrediten und  
Konsolidierungskrediten 

14 Umsatz- und Ertragsvorschau (ggf. als GuV-Rechnung) für das laufende und die folgenden 2 Jahre 

15 Kurzer beruflicher Werdegang des Inhabers/der geschäftsführenden Gesellschafter 

16 Handelsregisterauszug 

17 Gesellschaftsvertrag 

18 Miet-/Pachtvertrag 

19 Grundbuchauszug sowie bankinterne Verkehrswertermittlung für alle betrieblichen und privaten Immobilien 

20 Aufstellung des Kapitaldienstes und der Absicherung bestehender betrieblicher und privater Verpflichtungen 

21 Detaillierte Liquiditätsplanung mindestens für ein Jahr, abgestellt auf Monate 

22 Ggf. Branchenbericht ihrer Institutsgruppe mit Ausblick zur Branchenentwicklung 
 Nur wenn dieser der Hausbank selbst vorliegt. 

Besondere Vordrucke für einzelne Produkte 

23 Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen, Vordruck 90 IH / 90 FV bei Tourismusvorhaben 
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24 LfA-Anlage zum Antrag – Förderfähige Maßnahmen Innovationskredit 4.0 (Vordruck 117) 

25 KfW-Formular Nr. 141658 „Statistisches Beiblatt der KfW – Investitionen allgemein –“ 

26 KfW-Formular Nr. 600 000 2222 „Anlage zum Kreditantrag KfW-Umweltprogramm“ 

27 Konsolidierungskonzept (formlos) mit Jahresabschlüssen der letzten 2 Jahre 
Ggf. Zwischenstatus, wenn der Bilanzstichtag mehr als 6 Monate zurückliegt. Nicht erforderlich, falls Akutkredit mit 
einem Darlehensbetrag von bis zu 100.000 EUR und wenn die Hausbank im Standardantrag (Vordruck 100) die im 
LfA-Merkblatt „Akutkredit“ in Tz. 6 dargestellte Erklärung abgibt. 

28 Ergänzungsbogen zum Antrag Universalkredit mit Haftungsfreistellung (Vordruck 106) 
Nur auszufüllen bei haftungsfreigestellten Darlehen von mehr als 150.000 EUR. Verbleibt i. d. R. bei der Hausbank. 

29 KfW-Formular Nr. 600 000 4013 „Statistisches Beiblatt – ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit“ 
31 Bestätigung der Energieeinsparung zum Energiekredit und Energiekredit Plus (Vordruck 119) 

Verbleibt bei der Hausbank. 

32 LfA-Anlage zum Antrag: Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5), Energiekredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) und Energiekredit Regenerativ (ER7) (Vordruck 130) bzw. alternativ ein vom Antragsteller 
unterschriebener Ausdruck der gBzA der KfW) 

33 Ergänzende Angaben zum Antrag: Ukraine-Bürgschaften der LfA (Vordruck 107) 
Nur einzureichen bei Bürgschaften der LfA für Unternehmen, die infolge des Krieges in der Ukraine vorübergehend in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 

34    Ergänzende Angaben zum Antrag: Energieliquiditätskredit (Vordruck 127) 



 
 
 

Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen) 
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1 Umfang der Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit für die nachfolgend aufgeführten Kredite die Über-
nahme der vollen Primärhaftung durch die Hausbank nicht 
möglich ist, da keine ausreichenden Sicherheiten gestellt 
werden können, kann die Hausbank auf Antrag durch 
„HaftungPlus“ zu einem bestimmten Anteil von ihrer Haf-
tung freigestellt werden. Eine Kombination mit „Haftung-
Plus“ ist bei folgenden Produkten mit den angegebenen 
Haftungsfreistellungssätzen möglich: 

Produkt (Schlüssel) 
Haftungsfrei-
stellungssatz 

Startkredit (SK6) 70 % 

Investivkredit (IK6) 60 % 

Energieliquiditätskredit (LK5) 80 % 

Universalkredit (UK5, UK7) - s. u. - 60 % 

Energiekredit (EK5) 50 % 

Energiekredit Plus (EK6) 50 % 

Energiekredit Gebäude (EG8) 50 % 

Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5) 50 % 

Energiekredit Regenerativ PV-A Plus 
(ER6) 

50 % 

Energiekredit Regenerativ (ER7) 50 % 

Ökokredit (ÖK8) 50 % 

Regionalkredit (RK5) 60 % 

Für endfällige Kredite ist „HaftungPlus“ nicht möglich. 

Die Übernahme von Haftungsfreistelllungen ist im Univer-
salkredit bis zu einem maximalen Darlehensbetrag von  
4 Mio. EUR möglich. Im Energieliquiditätskredit ist die Haf-
tungsfreistellung ein fixer Bestandteil der Förderung. Bei 
den übrigen o. g. Produkten sind Haftungsfreistellungen 
bei Darlehensbeträgen von bis zu 2 Mio. EUR möglich.  

Es besteht die Möglichkeit, Vorhaben in mehrere Darle-
hen mit und ohne Haftungsfreistellung aufzuteilen. 

Die Haftungsfreistellung wird bei Gewährung für die ge-
samte Darlehenslaufzeit festgelegt. Nach Zusage ist ein 
nachträglicher Entfall – außer durch vollständige außer-
planmäßige Tilgung – nicht möglich. 

Haftungsfreistellungen können nur für Kredite übernom-
men werden, deren Rückzahlung durch den Endkredit-
nehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb 
der für den Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet 
werden kann. Haftungsfreistellungen sind nicht möglich, 
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruch-
nahme der LfA gerechnet werden muss. 

Durch Haftungsfreistellungen dürfen keine bestehenden 
Bankrisiken nachträglich auf die LfA verlagert werden. 
Dies führt dazu, dass 

• für bereits durch die Hausbank vor Antragstellung vorfi-
nanzierte Vorhaben eine Haftungsfreistellung nicht 
möglich ist,  

• Haftungsfreistellungen für Umschuldungen und Prolon-
gationen ausgeschlossen sind, 

• für Haftungsfreistellungen zur Finanzierung von Be-
triebsübernahmen vom Insolvenzverwalter gesondert 

nachzuweisen ist, dass keine Risikoverlagerung auf die 
LfA erfolgt, 

• bei Betriebsmittelfinanzierungen die Inanspruchnahme 
von Haftungsfreistellungen nur insoweit möglich ist, wie 
die im alleinigen Risiko der Hausbank stehenden Be-
triebsmittel- / Kontokorrentkreditlinien faktisch oder 
rechnerisch voll ausgeschöpft werden und die Haus-
bank der LfA im Falle der Kündigung und Abwicklung 
durch entsprechende Auflistungen nachweist, dass 
keine Risikoverlagerung erfolgt ist. 

Sollte eine Haftungsfreistellung zur Absicherung des Dar-
lehens nicht ausreichen oder nicht möglich sein, kann 
stattdessen grundsätzlich  eine Bürgschaft der LfA bzw. 
der Bürgschaftsbank Bayern GmbH beantragt werden. In 
den beihilfefreien Produktvarianten des Universalkredits 
(UK7) und des Energiekredits Regenerativ (ER5 und 
ER7) besteht diese Möglichkeit nicht. Die Aufspaltung ei-
nes haftungsfreigestellten Darlehens in einen teilweise 
haftungsfreigestellten Teil und einen verbürgten Teil ist 
nicht möglich. Dagegen kann ein haftungsfreigestelltes 
Darlehen mit einer Bürgschaft für ein sonstiges Darlehen 
(z. B. ERP- oder Hausbankdarlehen) kombiniert werden. 

Eventuelle produktspezifische Sonderregelungen sind zu 
beachten. 

2 Besicherung 

In erster Linie sind die mit dem haftungsfreigestellten Dar-
lehen finanzierten Gegenstände sowie die persönliche 
Haftung von Gesellschaftern/Existenzgründern als Sicher-
heit heranzuziehen. Kredite ohne Besicherung, also Blan-
kokredite, können nicht in die Haftungsfreistellung einbe-
zogen werden. Dies gilt auch, wenn als einzige Sicherheit 
die alleinige Abtretung einer Risikolebensversicherung 
vereinbart würde. Die Hereinnahme von Sondersicherhei-
ten für den Haftungsteil der Hausbank ist nicht gestattet.  

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 
250.000 EUR erfolgt die Besicherung des haftungsfreige-
stellten Darlehens nach banküblichen Grundsätzen im Er-
messen der Hausbank, wobei auch eine schwache oder 
nachrangige Besicherung zulässig ist. Die Hausbank do-
kumentiert die konkrete Besicherung in ihrer Akte. 

Nachträgliche Veränderungen der Absicherung sind bei 
einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 250.000 EUR 
ohne Zustimmung der LfA zulässig, wenn die Hausbank 
als Treuhänderin der LfA dies für notwendig hält und hier-
bei nach bankmäßigen Grundsätzen vorgeht. Eine Ver-
schlechterung der Absicherungssituation der LfA ist dabei 
jedoch nur zulässig, soweit dies für Nachfinanzierungen 
oder zusätzliche Betriebsmittelfinanzierungen im Zusam-
menhang mit dem ursprünglichen Vorhaben zwingend er-
forderlich ist. 

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko von mehr als 
250.000 EUR ist die Besicherung in den Antragsunterla-
gen (Sicherheitenbeiblatt) darzustellen. Eventuelle nach-
trägliche Änderungen sind konkret mit der LfA abzustim-
men. 
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Da die persönliche Haftung von Gesellschaftern/Existenz-
gründern als Sicherheit obligatorisch heranzuziehen ist, 
steht Genossenschaften, erwerbswirtschaftlich ausgerich-
teten Vereinen sowie rechtsfähigen Stiftungen die Mög-
lichkeit einer Haftungsfreistellung generell nicht zur Verfü-
gung. 

3 Ermäßigung der Primärhaftung 

Nach Durchführung der Absicherung ermäßigt sich die 
Primärhaftung des Zentralinstitutes/der Hausbank je nach 
Haftungsfreistellungssatz auf 50 %, 40 %, 30 % bzw. 20 
% des Darlehensbetrages. 

Damit teilt sich das Darlehen auf in einen 

• Darlehensteil von 50 %, 40 %, 30 % bzw. 20 % unter der 
Primärhaftung des Zentralinstituts/der Hausbank und in 
einen 

• haftungsfreigestellten Darlehensteil von 50 %, 60 %, 
70 % bzw. 80 %. 

Für den haftungsfreigestellten Darlehensteil ist die Haus-
bank berechtigt und verpflichtet, die fälligen Zins- und Til-
gungsbeträge für die LfA entgegenzunehmen und an sie 
weiterzuleiten. 

4 Konditionen 

Darlehen mit „HaftungPlus“ werden nach dem Risikoge-
rechten Zinssystem (RGZS) bepreist. Die maximalen 
Endkreditnehmerzinsen sind dadurch bei haftungsfreige-
stellten und nicht haftungsfreigestellten Darlehen iden-
tisch.  

Da sich bei einer Haftungsfreistellung die Hausbank und 
die LfA das Gesamtrisiko teilen, gilt die Haftungsfreistel-
lung im RGZS nicht als anrechenbare Sicherheit. Die Haf-
tungsfreistellung führt damit – im Gegensatz zu einer 
Bürgschaft – nicht zu einer Verbesserung der RGZS-
Preisklasse. 

Bezüglich der Zinssätze und Laufzeiten siehe aktuelle 
Übersicht Darlehenskonditionen. 

5 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Der Pro-
grammteil „HaftungPlus“ wird dabei unter Tz. 1 mittels An-
kreuzfeldern beantragt. Außerdem ist dort der Haftungs-
freistellungssatz anzugeben. Des Weiteren sind im Antrag 
insbesondere die dadurch erforderlichen zusätzlichen An-
gaben in den Tzn. 5, 6 und 7 sowie die Regelungen in 
Tz. 9.2 zu beachten. Ggf. sind darüber hinaus erläuternde 
Angaben in Tz. 9.5 erforderlich.  

Die eventuell zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke 
und Unterlagen können dem Merkblatt „Antragsunterla-
gen“ entnommen werden. 

6 Besondere Unterrichtungspflichten gegenüber der 
LfA 

Das Zentralinstitut bzw. die Hausbank unterrichten die LfA 
unverzüglich, wenn ihr Umstände bekannt werden, die ge-
eignet sind, die vertragsgemäße Rückzahlung des Darle-
hens im Vertragsverhältnis Hausbank und Endkreditneh-
mer zu gefährden. Dies umfasst z.B. Veränderungen der 
wirtschaftlichen Situation des Endkreditnehmers, die Än-
derung des Betreuungsstatus durch die Hausbank wie 
auch die Einstufung des Engagements als Ausfall im 
Sinne des Artikels 178 CRR sowie hierzu erläuternde In-
formationen; weitere Einzelheiten bzw. weitere beispiel-
hafte, eine Informationspflicht auslösende Sachverhalte 
können dem Vordruck Nr. 568 entnommen werden. Die 
Unterrichtung der LfA sollte möglichst mittels dieses 

Vordrucks, der im Bankenportal der LfA zum Download 
bereit steht, erfolgen. Sonstige Informationspflichten der 
Hausbank wie die turnusmäßigen Angaben im Rahmen 
der Engagementüberwachung oder die Information über 
das Vorliegen von Gründen für eine außerordentliche 
Kündigung sind hiervon nicht berührt. 

7 Tilgungsaussetzung und Stundung 

Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen 
zu vorübergehenden Tilgungsproblemen auf Seiten des 
Endkreditnehmers, so kann die LfA Tilgungsaussetzun-
gen oder Stundungsdarlehen gewähren. Voraussetzung 
ist unter anderem, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit da-
von ausgegangen werden kann, dass die Maßnahme zur 
Überwindung der Tilgungsprobleme des Endkreditneh-
mers führt und auch die Hausbank einen substantiellen 
Eigenbeitrag erbringt. 

Details zu den Voraussetzungen und zum Verfahren kön-
nen dem Merkblatt „Tilgungsaussetzung und Stundung“ 
entnommen werden. 

8 Abwicklung im Kündigungsfall 

Das Zentralinstitut/die Hausbank unterrichtet die LfA über 
die Absicht, den Kredit gegenüber dem Endkreditnehmer 
zu kündigen. Die LfA erklärt sodann nach Prüfung ihr Ein-
verständnis zur Kündigung und stimmt mit dem Zentra-
linstitut/der Hausbank den offenen Saldo des von der LfA 
gewährten Refinanzierungsdarlehens ab. Hierbei können 
vom Endkreditnehmer an die Hausbank nicht geleistete, 
aber von der LfA vom Zentralinstitut/der Hausbank einge-
zogene oder von diesen überwiesene Zins- und Tilgungs-
raten nur dann berücksichtigt werden, wenn der LfA die 
Nichtleistung binnen sechs Wochen ab Fälligkeit schrift-
lich und unter Angabe des Fälligkeitstermins angezeigt 
wurde. Das Zentralinstitut/die Hausbank überweist so-
dann den vereinbarten Eigenrisikoanteil am abgestimm-
ten Saldo des von der LfA gewährten Refinanzierungsdar-
lehens an die LfA. Die Übernahme des haftungsfreige-
stellten Anteils durch die LfA erfolgt erst nach positiver 
Prüfung der entsprechenden Voraussetzungen. 

Das Zentralinstitut/die Hausbank übersendet der LfA auf 
Anforderung einen aktuellen Sachstandsbericht gemäß 
dem im Internet zur Verfügung gestellten Vordruck für haf-
tungsfreigestellte Darlehen (Nr. 726). Soweit der LfA eine 
Kopie des Sicherheitenbeiblattes noch nicht vorliegt, er-
hält sie diese aus der Akte der Hausbank. Die Sicherhei-
tenverwertung und die Beitreibung der Regressforderung 
erfolgen nach banküblichen Regularien allein durch die 
Hausbank für sich selbst und in ihrer Treuhandfunktion 
auch für die LfA. Gerichtliche und außergerichtliche Ver-
gleiche über die Regressforderung oder Forderungser-
lasse bedürfen jedoch der Zustimmung der LfA. 

Alle Zahlungen des Endkreditnehmers sowie Erlöse aus 
einer eventuellen Verwertung der Sicherheiten – bei Besi-
cherungen durch Nachranghaftung erst nach Erfüllung 
der Ansprüche aus den vorrangig besicherten Krediten – 
werden auf die jeweils geschuldeten Beträge im Verhält-
nis des nicht haftungsfreigestellten zum haftungsfreige-
stellten Anteil zwischen Hausbank und LfA aufgeteilt. So-
weit Zahlungen auf den Haftungsanteil der LfA entfallen, 
sind diese unverzüglich an die LfA zu überweisen. Die Si-
cherheitenabrechnung erfolgt mit dem von der LfA im In-
ternet zur Verfügung gestellten Vordruck Sicherheitenab-
rechnung (Nr. 727). Ein verbleibender Ausfall wird nach 
Haftungsanteilen getragen. 
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1 Weshalb werden die Konditionen der LfA-Darlehen gestaffelt? 

Die LfA Förderbank Bayern vergibt ihre Darlehen nicht direkt, sondern reicht sie über die Haus-
banken, also über die Geschäftsbanken aus. Die mit der Ausreichung verbundenen Ausfallrisiken 
trägt prinzipiell die Hausbank. Banken und Sparkassen richten die Kreditvergabe unter Kosten- 
und Ertragsgesichtspunkten aus. Um den Zugang zu öffentlichen Förderkrediten auf breiter Basis 
dauerhaft zu sichern, ist es deshalb erforderlich, durch differenzierte Konditionen den jeweiligen 
Risiken des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Das Risikogerechte Zinssystem (RGZS) ermöglicht 
dies, indem es die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens und die vorhandenen Kre-
ditsicherheiten berücksichtigt. 

2 Für welche Produkte gilt das RGZS? 

Das RGZS findet auf folgende Produkte (mit und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“) 
Anwendung: 

• Startkredit (SK6) 

• Investivkredit (IK6) 

• Energieliquiditätskredit (LK5) 

• Universalkredit (UK5, UK7) 

• Innovationskredit 4.0 (IV5, IV6, IU5 und IU6) 

• Energiekredit (EK5) und Energiekredit Plus (EK6) 

• Energiekredit Regenerativ PV-A (ER5), Energiekredit Regenerativ PV-A Plus (ER6) und 
Energiekredit Regenerativ (ER7) 

• Energiekredit Gebäude (EG8) 

• Ökokredit (ÖK8) 

• Regionalkredit (RK5) 

• Akutkredit (AK5). 

3 Wie wird die zu entrichtende Zinshöhe ermittelt? 

Im RGZS zahlt jeder Kreditnehmer für seinen Förderkredit einen individuell zu vereinbarenden 
Zinssatz. Die LfA legt diesen Zinssatz nicht einzelfallbezogen fest, sondern gibt lediglich maximal 
zulässige Zinsobergrenzen vor. 

Die Hausbank kalkuliert das Zinsniveau, das sie unter Berücksichtigung der damit verbundenen 
Ausfallrisiken für den konkreten Einzelfall für angemessen erachtet, in Abhängigkeit von der Bo-
nität und der Werthaltigkeit der Besicherung nach einem 4-stufigen Schema: 

Dabei gilt der Grundsatz: Je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse und je werthaltiger die ge-
stellten Sicherheiten, desto geringer die Risiken und desto zinsgünstiger das Angebot. Insofern 
können Sie Ihre Zinskonditionen durch entsprechende Aktivitäten positiv beeinflussen. 

Schritt 1: Die Hausbank beurteilt die Bonität 

Um zu beurteilen, ob der Darlehensinteressent grundsätzlich in der Lage wäre, die aus einer 
Darlehensgewährung resultierenden Zins- und Tilgungszahlungen ordnungsgemäß zu erbringen, 
analysiert die Hausbank die wirtschaftlichen Verhältnisse. Hierzu benötigt sie i. d. R. aktuelle Jah-
resabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen bzw. ggf. Einnahme-Überschuss-Rechnun-
gen. Zudem verschafft sich die Hausbank ein Bild über weitere Faktoren. Dies sind beispielsweise 
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erwartete Unternehmensentwicklung, kaufmännische und technische Qualifikationen, Führungs-
qualitäten und eventuelle Risikofaktoren. 

Bei Gründungsvorhaben stellt die Hausbank vor allem auf qualitative Faktoren ab. Hierzu zählen 
Gründungskonzept, Gründungsperson(en) und Markteinschätzung, bei Unternehmensübernah-
men auch das Übernahmekonzept. 

Zur Einstufung der Risiken, die mit einer eventuellen Kreditvergabe verbunden sind, verwendet 
die Hausbank ein Ratingverfahren oder andere Bewertungsmodelle. Im Hinblick auf Förderdarle-
hen ordnet die Hausbank den Kreditnehmer in so genannte Bonitätsklassen ein.  

Bestimmung der Bonitätsklasse 

Bonitäts-
klasse 

Bonitätseinschätzung 
durch die Hausbank 

Risikoeinschätzung 
durch die Haus-

bank 

Einjahresausfallwahrscheinlich-
keit1 des Kreditnehmers 

1 ausgezeichnet niedrig 

| 
| 
I 
I 
| 
| 

hoch 

bis 0,10 % 

2 sehr gut über 0,10 % bis 0,40 % 

3 Gut über 0,40 % bis 1,20 % 

4 befriedigend über 1,20 % bis 1,80 % 

5 noch befriedigend über 1,80 % bis 2,80 % 

6 ausreichend über 2,80 % bis 5,50 % 

7 noch ausreichend  über 5,50 % bis 10,00 % 

Beispiel: 

Die Hausbank schätzt die wirtschaftlichen Verhältnisse als „befriedigend“ ein. Im Ratingverfahren 
ermittelt sie eine 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,5 %. Daraus ergibt sich die Bonitäts-
klasse 4. 

Schritt 2: Die Hausbank prüft die vorgesehenen Sicherheiten 

Sicherheiten dienen der Hausbank zur Begrenzung des Kreditverlusts für den Fall, dass ein Kre-
ditnehmer laufende Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht erbringen kann. Die zur Absicherung 
des Kredits vorgesehenen Sicherheiten, z. B. Grundschulden oder Sicherungsübereignungen, 
werden von der Hausbank bewertet. Hierbei schätzt sie ein, welcher Anteil des Kredits durch 
erwartete Erlöse aus den Sicherheiten voll werthaltig abgedeckt werden kann (Werthaltigkeit der 
Besicherung). Der erwartete Wiederverkaufswert bestimmt sich u. a. durch die Art der Sicherheit, 
die Wertbeständigkeit, die Marktgängigkeit und den allgemeinen technischen Fortschritt. Bei 
schwachen Sicherheiten kann durch eine Bürgschaft der LfA bzw. Bürgschaft der Bürgschafts-
bank Bayern GmbH eine erhebliche Verbesserung der Absicherungssituation erreicht werden 
(siehe hierzu Seite 4). 

Für die Gewährung von Förderdarlehen ordnet die Hausbank die Sicherheiten wie folgt ein: 

Bestimmung der Besicherungsklasse 

Besicherungsklasse Werthaltige Besicherung in % 

1 70 % und mehr 

2 unter 70 % und über 40 % 

3 bis 40 % 

 

  

                                                 
1 Die Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit drückt die anhand von Erfahrungswerten ermittelte Wahrscheinlichkeit aus, 

dass der Kreditnehmer innerhalb eines Jahres zahlungsunfähig wird. Bei längerfristigen Krediten liegt die Ausfall-
wahrscheinlichkeit bezogen auf die Gesamtlaufzeit des Kredits um ein Vielfaches höher. Für Ein-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeiten über 10,00 % ist eine Antragstellung nicht möglich. 
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Beispiel: 

Die Hausbank ermittelt, dass eine Grundschuld den Kredit zu 55 % abdeckt. Daraus ergibt sich 
Besicherungsklasse 2. 

Schritt 3: Die Hausbank ermittelt die Preisklasse 

Aus der Kombination von Bonitätsklasse und Besicherungsklasse ergibt sich die Preisklasse. 

Bestimmung der Preisklasse2 

Bonitätsklasse 
(1-Jahresausfall-wahr-

scheinlichkeit) 

Besicherungsklasse 
(Werthaltige Besicherung) 

1 

( 70%) 

2 
(> 40% und < 70%) 

3 

( 40%) 

1 

( 0,10 %) 
A A A 

2 

(> 0,10 % und  0,40 %) 
A B D 

3 

(> 0,40 % und 1,20 %) 
B D G 

4 

(> 1,20 % und  1,80 %) 
C E G 

5 

(> 1,80 % und  2,80 %) 
D F G 

6 

(> 2,80 % und  5,50 %) 
E G X 

7 

(> 5,50 % und  10,00 %) 
G G 

 
- 

Beispiel: 

Aus dem Zusammentreffen von Bonitätsklasse 4 und Besicherungsklasse 2 ergibt sich die 
Preisklasse E. 

Schritt 4: Festlegung der individuellen Kundenkonditionen 

Im Rahmen des RGZS gibt die LfA maximal zulässige Zinsobergrenzen vor. Welche Zinssätze 
im Einzelfall zulässig sind, zeigt die Konditionenübersicht der LfA (www.lfa.de) auf. 

Die Maximalwerte wurden so kalkuliert, dass sie grundsätzlich für die Hausbanken für die jeweils 
ungünstigste Bonitäts- und Besicherungskonstellation der jeweiligen Preisklasse noch kostende-
ckend sein sollten. Jede Preisklasse deckt aber eine Spannweite unterschiedlicher Konstellatio-
nen von Bonität und Besicherung ab. Insofern sollten die individuellen Zinskonditionen in der 
praktischen Anwendung die maximal zulässigen Obergrenzen oft unterschreiten. Die maximale 
Zinshöhe wird zwischen Kreditnehmer und Hausbank für die gesamte Darlehenslaufzeit bzw. die 
Zinsbindungsfrist individuell vereinbart. 

Beispiel: 

Bei einem Startkredit (SK6) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 2 tilgungsfreien Jahren galten 
zum 12.04.2023 die folgenden Obergrenzen: 

Preisklasse A B C D E F G X 

Maximaler Zins-
satz des Darle-
hens p. a. 

Sollzins 3,41 % 3,81 % 4,11 % 4,61 % 5,21 % 5,91 % 6,41 % 8,91 % 

Effektivzins 3,45 % 3,86 % 4,17 % 4,69 % 5,31 % 6,04 % 6,57 % 9,21 % 

(Die Zinssätze in dieser Übersicht sind Preisbeispiele auf Basis der Konditionen per 12.04.2023) 

                                                 
2 Für die Kombination aus Bonitätsklasse 7 und Besicherungsklasse 3 ist eine Antragstellung nicht zulässig. Ansons-

ten kann gegebenenfalls über eine Bürgschaft eine Verbesserung der Besicherungsklasse erreicht werden (siehe 
Schritt 2 und Tz. 5) 
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Aufgrund der Einstufung in die Preisklasse E darf der Effektivzins des Startkredits 5,31 % p. a. 
nicht überschreiten, sehr wohl aber darunter liegen. Im Beispielfall sollte die Vereinbarung eines 
Zinses unterhalb der Obergrenze möglich sein, da Bonität und Besicherung jeweils besser sind 
als die schlechtesten Werte der Klasse. 

4 Welche Möglichkeiten bietet das RGZS dem Kreditnehmer? 

Banken beurteilen bei der Kreditvergabe neben Ihrer Vermögens- und Ertragslage auch weitere 
Faktoren, die die Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens wesentlich prägen. Mangelnde Infor-
mationen wirken sich erfahrungsgemäß negativ auf die Bonitätseinstufung aus. Deshalb zahlt es 
sich aus, die Hausbank umfassend zu informieren. 

Gründe, die zu einer konkreten Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich Bonität und Besi-
cherung geführt haben, sollte man sich erläutern lassen, um zu erkennen, durch welche Maß-
nahmen sich die Einschätzung und Bepreisung verbessern ließen. 

Das RGZS setzt auf Wettbewerb. Selbst bei gleicher Bonitäts- und Besicherungseinstufung kön-
nen die Hausbanken unterschiedlich hohe Zinssätze für angebracht erachten. Insofern kann es 
ratsam sein, bei mehreren Banken oder Sparkassen Vergleichsangebote einzuholen. 

Die Angemessenheit eines Zinsangebots ist im RGZS verhandelbar. Je niedriger das Ausfallrisiko 
innerhalb einer Bonitätsklasse und je werthaltiger die Besicherung innerhalb einer Besicherungs-
klasse, desto deutlicher sollte sich der individuelle Angebotszinssatz von der maximal zulässigen 
Preisobergrenze abheben. 

Beispiel: 

Im obigen Beispielfall wären deutlich günstigere Konditionen angemessen, wenn sich die Absi-
cherung von den bisher unterstellten 55 % auf beispielsweise knapp 70 % verbessern ließe. Zwar 
ergäbe sich in diesem Fall weiterhin eine Einstufung in Besicherungsklasse 2 und Preisklasse E; 
allerdings wäre eine Einstufung in Besicherungsklasse 1 und daraus resultierend in Preisklasse 
C nur haarscharf verpasst worden. Insofern bietet die Obergrenze der Preisklasse C (maximal 
4,17 %) dann einen besseren Anhaltspunkt für die Höhe des angemessenen Zinses als die Ober-
grenze der Preisklasse E (maximal 5,31 %). 

5 Welche Besonderheiten sind bei der Beantragung von Risikoübernahmen zu beachten? 

Darlehen, für die die LfA Förderbank Bayern durch eine Haftungsfreistellung Risiken der Haus-
bank übernimmt, werden ebenfalls risikogerecht nach dem RGZS bepreist. Insofern gelten für 
haftungsfreigestellte Darlehen grundsätzlich (Ausnahme ist der Innovationskredit 4.0, bei dem in 
Fällen mit Haftungsfreistellung eine Abwandlung des RGZS Anwendung findet) dieselben maxi-
malen Kreditnehmerzinsen wie für nicht haftungsfreigestellte Darlehen. Haftungsfreistellungen 
stellen im RGZS keine Sicherheit dar. 

Haftungsfreistellungen sind insbesondere bei Darlehensbeträgen bis 250.000 EUR eine schnelle 
und schlanke Alternative zu Bürgschaften. 

Bürgschaften der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bewirken im Falle begrenzter Ab-
sicherungsmöglichkeiten regelmäßig eine Verbesserung der Sicherheitenklasse und damit eine 
Absenkung der maximal zulässigen Kreditnehmerkonditionen. Gegenzurechnen sind die Kosten 
der Bürgschaftsübernahme, also Avalprovisionen und eventuelle Bearbeitungsgebühren. 

6 Weitere Informationen 

Für Fragen zum Produkt- und Serviceangebot der LfA und für die Anforderung von Informations-
material steht Ihnen die Förderberatung der LfA wie folgt zur Verfügung: 

• Tel.: 089 / 21 24 - 10 00 

• Fax: 089 / 21 24 - 22 16 

• E-Mail: info@lfa.de. 

Wie sich Unternehmer und Existenzgründer optimal auf die Entscheidungsprozesse der Banken 
vorbereiten können, zeigt unser „Leitfaden für den Bankenbesuch“. Wir stellen Ihnen diese 
Broschüre gerne kostenlos zur Verfügung. 



 
 
 
 
 
 

Merkblatt „Infrakredit Breitband“ 
 
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 113 Tz. 10 Erklärung des Antragstellers) 
 
Der „Infrakredit Breitband“ wird aus Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, die aus dem Gewinn der LfA stammen, zins-
verbilligt und zinsgünstig von der KfW (aus dem Programm „IKK - Investitionskredit Kommunen“) refinanziert. 
 
 

LfA Förderbank Bayern • Königinstraße 17 • 80539 München • Telefon 089 / 21 24 - 10 00 • Telefax 089/21 24 - 22 16 • www.lfa.de • info@lfa.de 

1 Darlehensnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Gemeinden, Zusammen-
schlüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände in 
Bayern. 

Antragsberechtige Zusammenschlüsse von Gemeinden 
sind kommunale Zweckverbände, wenn sie nur aus ge-
meindlichen Mitgliedern bestehen, und Verwaltungsge-
meinschaften. Sie müssen wie kommunale Gebietskör-
perschaften behandelt werden können und gemäß Arti-
kel 115 (2) in Verbindung mit Artikel 114 (2) der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen 
an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Requi-
rements Regulation – CRR) nach dem Standardansatz 
ein Risikogewicht von Null haben. 

Sind gegen den Antragsteller Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen beabsichtigt, beantragt, zugelassen oder 
eingeleitet, ist eine Darlehenszusage durch die LfA nicht 
möglich. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Antragssteller: 

a) die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines 
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststel-
lung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Un-
vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen sind, 

b) die als Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der 
Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABI. EU 2014/C 249/01) anzuse-
hen sind. 

2 Verwendungszweck 
Mit dem Infrakredit Breitband wird die von der zuständigen 
Bewilligungsbehörde gewährte Zuschussförderung flan-
kiert. Es können nur Vorhaben berücksichtigt werden, die 
eine Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung 
des Aufbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen im Frei-
staat Bayern (Bayerische Gigabitrichtlinie – BayGibitR; Be-
willigungsbehörde ist die jeweilige Bezirksregierung) bzw. 
der Richtlinie über die Kofinanzierung der Förderung des 
Gigabitausbaus durch den Bund im Freistaat Bayern 2.0 
(Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0 – KofGi-
bitR 2.0; Bewilligungsbehörde ist das Bayerische Landes-
amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) erhal-
ten (siehe Tz. 4.1 dieses Merkblatts). 

Die Darlehen werden vorhabensbezogen vergeben. 

Auf Grundlage der BayGibitR werden Ausgaben des An-
tragstellers an einen Netzbetreiber zur Schließung der Wirt-
schaftlichkeitslücke bei diesen Betreibern für Investitionen 
in Breitbandinfrastrukturen (Wirtschaftlichkeitslückenmo-
dell) sowie Ausgaben des Antragsstellers für die Errichtung 
von eigenen passiven Breitbandinfrastrukturen, die nach 
Errichtung Netzbetreibern zum Betrieb überlassen werden 
(Betreibermodell) gemäß Nr. 2.1.1 und 2.1.2 der BayGibitR 
mitfinanziert. 

Im Falle einer Breitbandförderung gemäß KofGibitR 2.0 
können sowohl Ausgaben des Antragstellers zur Schlie-
ßung der Wirtschaftlichkeitslücke des Netzbetreibers als 
auch Ausgaben zur Realisierung eines Betreibermodells 
gemäß Nr. 3.1 und 3.2 der Gigabit-Richtlinie des Bun-
des 2.0 (Tz. 4.1 dieses Merkblatts) mitfinanziert werden. 

Bemessungsgrundlage für die Höhe des LfA-Darlehens 
sind die von der Bewilligungsbehörde als förderfähig an-
erkannten Aufwendungen der Gemeinde. 

Die Ausschlusskriterien des Merkblatts „Nachhaltig-
keitsgrundsätze für Programmkredite der LfA För-
derbank Bayern“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Die LfA vergünstigt den Zinssatz des „IKK – Investitions-
kredit Kommunen“ der KfW für die erste Zinsbindungs-
periode. 

Für die Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung 
(2 Bankarbeitstage vor Wertstellung) geltende Pro-
grammzinssatz, der auch negativ sein kann, zur Anwen-
dung. Es besteht kein Anspruch auf den am Tag des 
Abrufs geltenden Zinssatz. 

Der Zinssatz wird für 10 Jahre bzw. im 5-jährigen Lauf-
zeittyp für 5 Jahre festgeschrieben. Bei Darlehen mit ei-
ner Laufzeit, die über die Zinsbindungsfrist hinausgeht, 
unterbreitet die LfA vor Ende der Zinsbindungsfrist dem 
Darlehensnehmer ein Prolongationsangebot. 

Der Programmzinssatz orientiert sich an den Kapital-
marktzinsen und wird an jedem Bankarbeitstag aktuali-
siert. 

Die Darlehenskonditionen sind unter www.lfa.de im Ge-
schäftsfeld Infrastruktur abrufbar. 

Zins- und Tilgungstermine sind der 31.03., 30.06., 
30.09. und 30.12. Für Darlehenszusagen vor dem 
01.03.2022 gelten abweichend die Zins- und Tilgungs-
termine 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. Während der 
tilgungsfreien Jahre erfolgen lediglich Zinszahlungen 
auf die ausgezahlten Darlehensbeträge. Nach Ablauf 
der tilgungsfreien Jahre erfolgt die Tilgung in gleich ho-
hen vierteljährlichen Raten und einer gegebenenfalls 
abweichenden Schlussrate. 

Außerplanmäßige Tilgungen können gegen Zahlung ei-
nes von der LfA in Rechnung zu stellenden Vorfällig-
keitsentgeltes vorgenommen werden, wenn die LfA zu-
stimmt. 

Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach 
§ 489 Abs. 1 BGB wird ausgeschlossen. 

3.2 Darlehenslaufzeiten 

Die Darlehenslaufzeit beträgt 30 Jahre mit bis zu 5 til-
gungsfreien Anlaufjahren, 20 Jahre mit bis zu 3 tilgungs-
freien Anlaufjahren, 10 Jahre mit bis zu 2 tilgungsfreien-
Anlaufjahren oder 5 Jahre mit bis zu 1 tilgungsfreien An-
laufjahr. 



 - 2 - Merkblatt „Infrakredit Breitband“ 
 
 

München, 27.10.2023 

3.3 Finanzierungsanteil und Darlehenshöchstbetrag 

Bei Darlehensbeträgen bis 2 Mio. EUR kann der Finan-
zierungsanteil bis zu 100 % der förderfähigen Ausgaben 
pro Vorhaben betragen. Der Finanzierungsanteil beträgt 
bei Darlehensbeträgen über 2 Mio. EUR maximal 50 % 
der förderfähigen Ausgaben pro Vorhaben. 

Das Darlehen kann maximal bis zur Höhe der Differenz 
zwischen den von der Bewilligungsbehörde gem. Tz. 2 
als förderfähig anerkannten Ausgaben der Gemeinde 
und der staatlichen Zuwendung gewährt werden. Zu-
sätzlich gilt, dass ein Antragsteller pro Kalenderjahr Dar-
lehenszusagen in Höhe von maximal 150 Mio. EUR aus 
dem Investitionskredit Kommunen der KfW (einschließ-
lich der aus diesem refinanzierten Darlehen) erhalten 
darf. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Richtlinie 

In Abhängigkeit davon, ob der Antragsteller eine Zu-
schussförderung ausschließlich durch den Freistaat 
Bayern oder eine Kofinanzierung der Breitbandförde-
rung durch den Bund vom Freistaat Bayern nutzt, gelten 
für den Infrakredit Breitband entweder 

• die durch das Bayerische Staatsministerium der Fi-
nanzen und für Heimat bekannt gemachte Richtlinie 
zur Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breit-
bandnetzen im Freistaat Bayern (Bayerische Giga-
bitrichtlinie – BayGibitR) oder 

• die Richtlinie über die Kofinanzierung der Förderung 
des Gigabitausbaus durch den Bund im Freistaat 
Bayern 2.0 (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabit-
richtlinie 2.0 – KofGibitR 2.0) in Verbindung mit der 
durch das Bundesministerium für Digitales und Ver-
kehr bekannt gemachten Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommu-
nikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ 
– Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) 
-  

in der jeweils zum Antragszeitpunkt gültigen Fassung. 

4.2 Vorhabensbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens bei der LfA 
zu stellen. Als Vorhabensbeginn gilt gemäß Nr. 11.2 der 
BayGibitR im Wirtschaftlichkeitslückenmodell der Ab-
schluss eines Vertrages des Antragstellers mit einem 
Netzbetreiber und im Betreibermodell der Abschluss ei-
nes Vertrages, der die Errichtung der passiven Infra-
struktur zum Gegenstand hat oder der Beginn von Bau-
maßnahmen. 

Für Förderungen auf Basis der KofGibitR 2.0  in Verbin-
dung mit der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0  gilt ge-
mäß Nr. 7.2 der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 als 
Vorhabensbeginn für die Wirtschaftlichkeitslückenförde-
rung der Abschluss eines Vertrages des Antragstellers 
mit einem Netzbetreiber und für die Förderung des Be-
treibermodells der Abschluss eines Vertrages mit einer 
Baufirma oder im Falle der Eigenvornahme der Beginn 
der Baumaßnahme. 

4.3 Darlehensvergabe 

Die Darlehensvergabe ist an die bei Kommunaldarlehen 
üblichen formalen Voraussetzungen gebunden. Durch 
die Bewilligung einer Zuwendung durch die jeweilige Be-
willigungsbehörde gem. Tz. 2 entsteht kein Rechtsan-
spruch auf eine Darlehensgewährung. 

5 Mehrfachförderung 

Eine Kumulierung mit anderen Darlehensmitteln ist zu-
lässig, sofern die Summe aus Krediten und Zuschüssen 
die Bemessungsgrundlage für das geförderte Vorhaben 
(siehe Tz. 2) nicht übersteigt. 

Für Vorhaben, die mit Mitteln aus dem „Infrakredit Breit-
band“ gefördert werden, können keine zusätzlichen Mit-
tel aus dem „IKK - Investitionskredit Kommunen“ der 
KfW (einschließlich der aus diesem refinanzierte Darle-
hen) beantragt werden. 

Der Netzbetreiber bzw. die Baufirma darf für das geför-
derte Vorhaben gleichzeitig weitere öffentliche Finanzie-
rungshilfen (auch Förderdarlehen der LfA) in Anspruch 
nehmen. Beihilferechtliche Grenzen sowie ggf. Höchst-
beträge und maximale Finanzierungsanteile der jeweils 
betroffenen KfW-Programme sind zu beachten. 

6 Antragsverfahren 

Die Darlehensvergabe erfolgt ausschließlich als Direkt-
darlehen. Darlehensanträge sind bei der LfA För-
derbank Bayern einzureichen und können zeitgleich mit 
dem Zuwendungsantrag bei der jeweils zuständigen Be-
willigungsbehörde gem. Tz. 2 gestellt werden. 

Bei einer Förderung nach der KofGibitR 2.0 i. V. m. ei-
ner Bundesförderung ist die Antragstellung der Ge-
meinde erst nach Erlass des zweiten Bundesförderbe-
scheids möglich, da erst mit diesem die förderfähig an-
erkannten Aufwendungen festgelegt werden. Darlehen-
santräge können vorab per Fax übersandt werden, müs-
sen aber unverzüglich rechtlich verbindlich im Original 
unterzeichnet nachgereicht werden. 

Erstreckt sich das Vorhaben über mehrere Haushalts-
jahre, ist vor Beginn des Vorhabens ein Erstantrag für 
das gesamte Vorhaben zu stellen. Für die folgenden 
Haushaltsjahre ist jeweils ein neuer Antrag zu stellen, 
der von der LfA jeweils neu geprüft wird. 

Die Antragstellung erfolgt mit dem LfA-Vordruck 113. 
Zweckverbände haben die veröffentlichte Verbandssat-
zung, die aufsichtsbehördliche Genehmigung sowie die 
aktuelle Stimmrechtverteilung in der Verbandsver-
sammlung bei Antragstellung vorzulegen. 

Für die Beantragung reichen die auf dem Antragsvor-
druck einzutragenden Angaben regelmäßig aus. Die LfA 
kann ggf. weitere Unterlagen für die Bearbeitung des 
Darlehensantrages beim Antragsteller anfordern. Teil 
des Antragsverfahrens sind auch die im Zusammen-
hang mit der Beantragung einer Zuwendung bei der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde gem. Tz. 2 (bei einer 
Förderung nach der KofGibitR 2.0 zusätzlich das Bun-
desministerium für Digitales und Verkehr) eingereichten 
Unterlagen. Die zuständige Bewilligungsbehörde gem. 
Tz. 2 und die LfA tauschen daher Daten bzw. Unterlagen 
aus. Hierzu befreit der Antragsteller die LfA vom Bank-
geheimnis. Der Verwendungsnachweis für das Gesamt-
vorhaben ist gegenüber der Bewilligungsbehörde gem. 
Tz. 2 zu führen, die diesen überprüft und die LfA über 
das Prüfergebnis unterrichtet. 

Anträge sind zu richten an: 

LfA Förderbank Bayern 
Team Infrastrukturfinanzierung 
Königinstr. 17 
80539 München 

per FAX unter: 089 / 21 24 – 25 61 
Rückfragen unter: 089 / 21 24 – 15 05 oder 

infra@lfa.de 

mailto:infra@lfa.de
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7 Abruf der Darlehensmittel 

Die Darlehen können frühestens mit Erlass des Zuwen-
dungsbescheids (siehe Tz. 2) durch die Bewilligungsbe-
hörde gem. Tz. 2 zugesagt und darauffolgend abgerufen 
werden. Bei einer Förderung nach der KofGibitR 2.0 ist 
dies erst mit Erlass des zweiten Zuwendungsbeschei-
des, der nach Durchführung des Auswahlverfahrens er-
stellt wird, möglich. 

Die Darlehen werden wahlweise in einer Summe oder in 
2 Teilbeträgen ausgezahlt. Die Mittel dürfen nur insoweit 
und nicht eher abgerufen werden, als sie innerhalb von 
4 Monaten ab Wertstellung für Zahlungen im Rahmen 
des Verwendungszwecks benötigt werden. 

Der erste Abruf kann frühestens erfolgen, nachdem mit 
dem Vorhaben begonnen wurde. 

Zudem sind im Vorfeld des Abrufs der LfA die folgenden 
rechtswirksam unterzeichneten und gesiegelten Unter-
lagen vorzulegen: 

a) Vertretungsnachweis und Unterschriftenprobenblatt 
(Ausnahme: Bürgermeister sind gesetzlich vertre-
tungsbefugt und müssen daher keine separate Un-
terschrift mittels Unterschriftenprobenblatt einrei-
chen). 

b) Sitzungsniederschrift über den Darlehensaufnahme-
beschluss des Repräsentativorgans. 

c) Beglaubigte Kopie der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Aufnahme des Darlehens. 

d) Lastschrifteinzugsermächtigung. 

e) Annahmeerklärung (LfA-Vordruck 486). 

Für die Prüfung der vertragsrelevanten Unterlagen, die 
per Post im Original bzw. als beglaubigte Kopien einzu-
reichen sind, benötigt die LfA in der Regel 3 Bankar-
beitstage. 

Nach Abschluss der Prüfung der Unterlagen durch die 
LfA wird dem Darlehensnehmer in der Regel eine Be-
reitstellungsmitteilung zugesandt. 

Die Abruffrist beträgt 12 Monate. Eine Verlängerung 
kann im Einzelfall vereinbart werden. 

8 Beihilferechtliche Einstufung 

Die Förderung erfolgt entweder im Rahmen der BayGi-
bitR, die am 29.11.2019 von der EU-Kommission ge-
nehmigt wurde, oder im Rahmen der Gigabit-Richtlinie 
des Bundes 2.0 und der KofGibitR 2.0, die auf der Rah-
menregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Un-
terstützung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabit-
netzen in „grauen Flecken“ (Gigabit-RR), die von der 
EU-Kommission auf Grundlage der Breitbandleitlinie am 
13.11.2020 genehmigt wurde. 



ANTRAG UNIVERSALKREDIT 
OHNE RISIKOÜBERNAHME

11. Beantragte Kredite 1

Programm-Nr. Betrag in EUR Zinsbindung (Jahre)FreijahreLaufzeit (Jahre)

1.1

1.2

1.3

1.4
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2

Frau Herr Firma / Sonstiges

Nachname / Firmenname 
(laut Registereintrag)

Vorname /  
Fortsetzung Firma

Straße, Hausnummer

Ländercode, 
Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum (bei Personen)

Gründungsdatum

Rechtsform Schlüssel

Wirtschaftsbereich Schlüssel

Branchen-
Bezeichnung

Beteiligung (in %) 
an dem Unternehmen unter Nr. 3

NACE- 
Code

Registernummer 
(gemäß elektr. Unternehmensregister)

Name (Ort) Registergericht

Überwiegende 
Branche

4

5

Bei Firmen / Sonstiges

3

Rechtsform Schlüssel

Wirtschaftsbereich Schlüssel

Branchen-
Bezeichnung

Beteiligung (in %) 
an dem Unternehmen unter Nr. 2

NACE- 
Code

Registernummer 
(gemäß elektr. Unternehmensregister)

Name (Ort) Registergericht

Überwiegende  
Branche 4

5

Bei Firmen / Sonstiges

3

2. Antragsteller (z. B. Gründer, Unternehmen, Besitzgesellschaft)

Firma / Sonstiges

Firmenname 
(laut Registereintrag)

Fortsetzung Firma

Straße, Hausnummer

Ländercode,  
Postleitzahl, Ort

Gründungsdatum

3. Betriebsgesellschaft (bei Betriebsaufspaltung)

Unternehmen (bei Gründungen, Beteiligungen, Übernahmen)

6
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4. Vorhaben

4.1 Investitionsort

Adresse unter Nr. 2 Nr. 3

Straße, Hausnummer

Ländercode, Postleitzahl, Ort

Andernfalls (z. B. Filiale, Zweigbetrieb, Joint Venture)

Seite 2 von 10

4.2 Förderzweck Schlüssel Vorhabenszweck Schlüssel Vermietung/Verpachtung  Schlüssel7 7 8

4.3 Arbeitsplätze

zum Antragszeitpunkt davon Auszubildende davon Auszubildendenach dem Vorhaben

(Anzahl beschäftigter Personen einschl. Antragsteller und mithelfender Familienangehöriger) 9

Grunderwerbskosten

Gewerbliche Baukosten

Maschinen, Geräte, Einrichtungen

Waren

Fahrzeuge

Übernahme, Kauf von  
Unternehmensanteilen

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Betriebsmittel

LfA-Kredite

Investitionszuschuss

KfW-Darlehen

Sonstige öffentliche Darlehen

Bankkredite

Sonstige Fremdmittel

Eigene Mittel

Aktivierbare Eigenleistungen

5. Investitionsplan in EUR 6. Finanzierungsplan in EUR

Umsatzsteuerausweis

Summe Investitionsplan Summe Finanzierungsplan=

10 11

7. Angaben zum antragstellenden Unternehmen

Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich direkt oder indirekt in öffentlicher Hand gem. Definition in Tz. 2.1 der Vergabegrundsätze.

(Gruppen) Umsatz in EUR 
(zu konsolidieren bei Beteiligung vom/am antragstellenden Unternehmen mit/von mehr als 50 %)

Das Unternehmen erfüllt die KMU-Kriterien der EU. kleines mittleresEs handelt sich um ein Unternehmen.

12
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Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben.

Mir/uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben in Punkt 2 bis 7 (einschließlich der dazugehörigen Anlagen) für die Bewilligung, Gewährung, 

Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils subventionserheblich sind im Sinne von § 264 des 

Strafgesetzbuches (StGB) i.V.m. §§ 2, 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) und Art. 1 des Bayerischen Strafrechtsausführungsgesetzes und dass  

ich/wir verpflichtet bin/sind, jede Änderung dieser subventionserheblichen Tatsachen unverzüglich anzuzeigen, § 3 SubvG. Ich bin/wir sind darüber 

unterrichtet, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche, unvollständige oder unterlassene subventionserhebliche Angaben in dem Antrag bzw. in den  

Anlagen sowie Scheingeschäfte, -handlungen oder solche unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten eine Strafverfolgung gemäß § 264 StGB zur 

Folge haben können.

Ich/wir bestätige/n, dass wir in der Vergangenheit keine Beihilfe erhalten haben, deren Unzulässigkeit und deren Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 

von der Europäischen Kommission festgestellt wurde und für die eine diesbezügliche Rückforderungsanordnung erlassen wurde, der ich/wir nicht nach-

gekommen bin/sind.

Ich/wir verpflichte/n mich/uns gegenüber der Hausbank, die Bereitstellungsprovision in der programmgemäßen Höhe für beantragte und 

von der LfA zugesagte, aber nicht abgerufene Darlehensbeträge nach Ablauf des bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums bis zum voll-

ständigen Abruf oder einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist des jeweiligen Förderprodukts, an die 

Hausbank zur Weiterleitung an die LfA zu entrichten.

Diese Bereitstellungsprovision ist auch dann zu zahlen, wenn ich/wir das beantragte und von der LfA zugesagte Darlehen nicht in An-

spruch nehme/n, es sei denn, dass ich/wir meiner/unserer Hausbank innerhalb des bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums mitteile/n, 

dass ich/wir das Darlehen nicht in Anspruch nehme/n.

Über die Einzelheiten zur Bereitstellungsprovision, insbesondere Höhe und Berechnungszeitraum, habe ich mich/haben wir uns anhand 

des jeweiligen Programm-Merkblattes informiert.

Die LfA verarbeitet alle in diesem Antrag samt Anlagen angegebenen personenbezogenen und sonstigen Daten, soweit dies für die Be-

arbeitung des Kredits erforderlich ist. Hierzu gehört auch die Übermittlung dieser Daten an die weiteren am Kreditverfahren Beteiligten; 

solche können die Hausbank sowie ggf. deren einzuschaltendes Zentralinstitut sein, sowie der Freistaat Bayern und seine Behörden. 

Diesbezüglich befreie/n ich/wir die LfA vom Bankgeheimnis.

Näheres zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist den beiliegenden Datenschutzhinweisen der LfA zu entnehmen. Diese Daten-

schutzhinweise gemäß Artikel 13, 14 und 21 der DS-GVO habe/n ich/wir erhalten (siehe Anlage); sie können zudem jederzeit online unter 

www.lfa.de/datenschutz abgerufen werden.

Ich/wir erkläre/n mich/uns zudem widerruflich damit einverstanden, dass die mit diesem Antrag erhobenen personenbezogenen und 

sonstigen Daten (insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) durch die LfA zur Markt- und Meinungsforschung 

sowie für schriftliche Kundenbefragungen – auch durch Beauftragte (etwa Meinungsforschungsinstitute) – gespeichert und genutzt 

werden. Ich/wir bin/sind darüber informiert, dass ich/wir dieser gesonderten Verwendung gegenüber der LfA (LfA Förderbank Bayern,  

Königinstraße 17, 80539 München) jederzeit widersprechen kann/können.

8. Erklärungen des Antragstellers/Mithafters und Hinweise zum Datenschutz

Seite 3 von 10

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/Mithafter

Nr. 200/11.23
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9.3 Bestätigungen und sonstige Erklärungen des durchleitenden Zentralinstituts und/oder der Hausbank

Die Identität des Antragstellers wurde durch die unterzeichnende Hausbank geprüft.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers haben wir uns gemäß § 18 KWG offen legen lassen; sie sind geordnet. Nach den derzeitigen Erkennt-

nissen ist nicht von einer Überschuldung auszugehen.

Der Kapitaldienst für das Vorhaben sowie für die bestehenden Verbindlichkeiten kann aus heutiger Sicht aufgebracht werden.

Das Vorhaben wird positiv beurteilt. Die Durchfinanzierung des Vorhabens ist bei Gewährung der beantragten Darlehen sichergestellt.

Die im Antrag genannten Investitionskosten wurden durch entsprechende Unterlagen belegt bzw. glaubhaft gemacht. Die Bestimmungen der geltenden 

Merkblätter und Vergabegrundsätze sind bekannt und werden mit Annahme des Darlehensangebotes Vertragsbestandteil.  Es wird bestätigt, dass diese 

geprüft wurden und erfüllt sind.

Wir – hier nur das unmittelbar zu refinanzierende Kreditinstitut (Zentralinstitut oder Hausbank) – verpflichten uns bereits mit Zusage 

einer Refinanzierung durch die LfA, welche uns innerhalb der festgelegten Frist ermöglicht, jederzeit das zugesagte Darlehen abzurufen, 

eine Bereitstellungsprovision in der programmgemäßen Höhe für zugesagte, aber nicht abgerufene Darlehensbeträge nach Ablauf des 

bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums bis zum vollständigen Abruf oder einem Verzicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf 

der Abruffrist des Förderprodukts, gemäß den Regelungen im Programm-Merkblatt an die LfA zu entrichten. Wir verpflichten uns, die 

Bereitstellungsprovision auch dann zu zahlen, wenn wir das beantragte und von der LfA zugesagte Refinanzierungsdarlehen, insbeson-

dere aufgrund einer Nichtabnahme des Endkreditnehmerdarlehens durch den Endkreditnehmer, nicht in Anspruch nehmen, es sei denn, 

dass wir der LfA rechtzeitig vor Ablauf des bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums mitteilen, dass das Refinanzierungsdarlehen nicht 

in Anspruch genommen wird. Über die Einzelheiten zur Bereitstellungsprovision, insbesondere Höhe und Berechnungszeitraum, haben 

wir uns anhand der Merkblätter des Förderprodukts informiert. Die Bereitstellungsprovision wird zu den allgemeinen Zins- und Tilgungs-

terminen berechnet und analog zu diesen in Rechnung gestellt. Wir berechtigen die LfA bereits hiermit, fällige Bereitstellungsprovisions-

beträge im Lastschriftverfahren einzuziehen.

Im Falle der Einschaltung eines durchleitenden Zentralinstituts verpflichten wir uns als Hausbank bereits hiermit gegenüber diesem, die 

Bereitstellungsprovision gemäß den obigen Vereinbarungen nach einer im Anschluss an die LfA-Zusage uns gegenüber erfolgten Zusage 

durch das Zentralinstitut zu entrichten.

Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass unmittelbar im Anschluss an die Zusage der LfA eine entsprechende Zusage gegenüber dem Antragsteller 

abgegeben wird bzw. entsprechende vertragliche Regelungen mit diesem getroffen werden.

Wir erklären uns bereit, die Darlehen unter unserem vollen Eigenrisiko auszureichen.

9.4 Hausbank

Name, Ort BIC

Ansprechpartner Zeichen Ansprechpartner Telefon

Datum, Stempel 
und Unterschriften

Nr. 200/11.23
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9. Stellungnahme des Kreditinstituts zum Kreditantrag

9.1 Rating des Kreditnehmers durch das Kreditinstitut

Einjahres-Ausfallwahrscheinlichkeit in % falls nicht bekannt: LfA/KfW-Bonitätsklasse

13

9.2 Angebotsmarge und Besicherungsquote der unter 1. beantragten Kredite

zu Nr. 1.1 zu Nr. 1.3

zu Nr. 1.2 zu Nr. 1.4

Marge p.a. in % Marge p.a. in %
Werthaltige
Besicherung in % 14Werthaltige

Besicherung in % 14



Seite 5 von 10

De-minimis-Erklärung Weitere Anlagen

Folgende Anlagen sind beigefügt:

Nr. 200/11.23
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Bereitschaftserklärung: 
Wir sind bereit, die Refinanzierungsmittel unter unserer Primärhaftung an die Hausbank auszureichen.

9.5 Durchleitendes Zentralinstitut  

Datum, Stempel 
und Unterschriften

Name, Ort BIC

Ansprechpartner Zeichen Ansprechpartner Telefon
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DATENSCHUTZHINWEISE

Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Nachfolgend informiert die LfA Förderbank Bayern Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen 
nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in wel-
cher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Leistungen.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO:

LfA Förderbank Bayern 
Königinstraße 17 
80539 München

Telefon: 089 / 2124 - 0 
E-Mail-Adresse: info@lfa.de

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

LfA Förderbank Bayern 
Königinstraße 17 
80539 München

Telefon: 089 / 2124 - 0 
E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftragter@lfa.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO), die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. 
Weiter verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir von anderen Kreditinstituten (z.B. Ihre Hausbank) oder von sonstigen Dritten 
(z.B. SCHUFA Holding AG (SCHUFA) bzw. Creditreform München Ganzmüller, Groher & Kollegen KG (Creditreform)) zulässigerweise 
erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Handels- und 
Vereinsregister, Schuldnerverzeichnisse, Presse, Medien) zulässigerweise erhalten haben und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag) und Legitimationsdaten 
(z.B. Personalausweis- oder Reisepassnummer). Darüber hinaus können dies auch Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Ver-
pflichtungen bzw. Bonitätsdaten (Informationen über Ihre finanzielle Situation, inklusive Scoring-/Ratingdaten), Dokumentationsdaten 
(z.B. Beratungsprotokoll) sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

3. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterfällt den Bestimmungen der  Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir verarbeiten personenbezogene Daten:

3.1  im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DS-GVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt, soweit dies zur Ausführung unseres Förderauftrages und zur Erbringung von Bank-
geschäften, niedergelegt im Gesetz über die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA-Gesetz), GVBl 2001, S. 332, erfor-
derlich ist. Dazu können Kredite, Zuschüsse, Beteiligungen, Haftungsfreistellungen, Bürgschaften und Garantien gehören.

3.2  zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO)

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns erfolgt, soweit dies im Rahmen der Durchführung von Förderkrediten und 
sonstigen Bankgeschäften für die Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfol-
gen (z.B. im Rahmen der Antragsbearbeitung), erforderlich ist.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Bestimmungen ent-
nehmen.

Nr. 200/03.22
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3.3  zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen der LfA oder 
Dritter. Beispiele:

• Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken

• Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der LfA

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten

• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten

3.4  aufgrund einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO)

Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten im Rahmen der Zwecke, für die Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Eine erteilte 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 
DS-GVO uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt, d.h. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgten, sind hiervon nicht betroffen.

3.5  aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DS-GVO)

Als Bank unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Gesetz über die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung 
(LfA-Gesetz), GVBl 2001, S. 332, Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Steuergesetze) sowie behördlichen und bankaufsichtsrecht-
lichen Vorgaben aufgrund solcher gesetzlicher Verpflichtungen. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kredit-
würdigkeitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung von Meldepflichten sowie die 
Bewertung und Steuerung von Risiken.

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Innerhalb der LfA erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der gesetzlichen Förderaufgaben sowie der 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten der LfA benötigen. Auch die von uns  eingesetzten Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO) kön-
nen zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten, sofern diese zur Beachtung des Bankgeheimnis und des Datenschutzes verpflich-
tet werden. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen aus den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, 
Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung sowie Marketing.

Wir sind zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen wir Kenntnis erlangen 
(Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erlauben, wir aufsichts-
rechtlich oder behördlich dazu verpflichtet sind, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter 
diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein:

• öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Europäische Zentralbank, Europäischer Investitionsfonds (EIF), Europäische Kommission und/oder die von ihr beauftragten
Institutionen, Finanzbehörden, Freistaat Bayern und seine Behörden)

• andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der
Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (z.B. Hausbanken und deren Zentralinstitute,
Kooperationsbanken, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Bürgschaftsbank Bayern GmbH, SCHUFA, Creditreform)

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für 
die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben.

5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Soweit erforderlich verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist 
zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung auf mehrere Jahre angelegt ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Han-
delsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Wertpapier-
handelsgesetz (WpHG) und europarechtlichen Vorgaben ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumenta-
tion betragen zwei bis zehn Jahre. 

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu 30 Jahre betragen können.
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6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums - EWR) findet nur statt, soweit dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das 
Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 
34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 
BDSG). Zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach.

8. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, 
Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder 
einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir  grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung 
(einschließlich Profiling) gemäß Art. 22  DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert 
informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben  ist.

10. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im 
öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interes-
sen) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-
gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Ohne die zur Leistungserbringung oder auf Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlichen Daten wird die LfA 
den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht 
mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die unter Ziffer 1 genannten Adressen gerichtet werden.
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1

AUSFÜLLHINWEISE ZUM ANTRAG

2

4

5

6

Förderzweck Vorhabenszweck

01 = Gründung (nur Existenzgründung, 
Übernahme oder tätige Beteiligung;  
nicht innerhalb der Gründungsphase)

101 = Neugründung
102 = Übernahme
103 = tätige Beteiligung

02 = Wachstum 104 = Erweiterung
105 = Modernisierung/Rationalisierung/Umstellung
106 = Neuerrichtung/Zweigbetrieb
107 = Betriebsverlagerung
102 = Übernahme
103 = tätige Beteiligung
128 = Betriebsmittel

7
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Beantragte Kredite
Dieser Antragsvordruck kann nur zur Beantragung des Universalkredits ohne Risikoübernahmen durch die LfA bzw. die Bürg-
schaftsbank Bayern verwendet werden. In den Feldern Laufzeit, Freijahre und Dauer der Zinsbindung bitte nur Kombinationen 
angeben, die im Universalkredit vorgesehen sind (siehe Konditionenübersicht und Programm-Merkblatt (abweichend von den 
Standardlaufzeiten können verkürzte Gesamtlaufzeiten und Tilgungsfreijahre beantragt werden)).

Antragsteller
ist das Unternehmen / der Freiberufler. Natürliche Personen können nur im Rahmen einer Existenzgründung – auch in Form einer 
tätigen Beteiligung oder Übernahme – oder Betriebsaufspaltung (als Besitzgesellschaft) einen Antrag stellen.

Handelt es sich beim Antragsteller um einen Existenzgründer, sind Angaben zum zu gründenden bzw. zu übernehmenden Unter-
nehmen bzw. zum Unternehmen, an dem sich der Gründer beteiligt in Nr. 3 vorzunehmen.

Handelt es sich beim Antragsteller um eine natürliche Person im Rahmen einer Betriebsaufspaltung (Besitzgesellschaft), so sind 
Angaben zur Betriebsgesellschaft in Nr. 3 erforderlich.

Freiberufler und nicht ins Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen sind als natürliche Personen mit der Angabe Herr oder 
Frau anzugeben. Als Adresse ist in diesem Fall die Betriebsadresse zu übermitteln.

Rechtsformschlüssel
02 = Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 03 = Offene Handelsgesellschaft (OHG), 04 = Kommanditgesellschaft (KG), 
05 = GmbH, 06 = GmbH&Co.KG, 07 = eingetragene Genossenschaft (e.G.), 08 = Aktiengesellschaft (AG), 09 = eingetragener 
Verein (e.V.), 10 = Partnerschaftsgesellschaft, 11 = Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG), 12 = Einzelperson, 13 = Einzel-
firma, 14 = eingetragene Kaufleute, 99 = Sonstige (u.a. für Unternehmen mit Sitz im Ausland)

Hinweis: Für Freiberufler und nicht ins Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen ist die Rechtsform 13 anzugeben.

NACE-Code
Hier ist der NACE-Code Ihrer überwiegenden Branche einzutragen. Dies gilt auch für Freiberufler und nicht im Handelsregister ein-
getragene Einzelunternehmen. Außerdem ist im nebenstehenden Feld auch die genaue Bezeichnung der Branche einzutragen. Bei 
Betriebsaufspaltungen (wirtschaftliche Einheit) ist der NACE-Code der Betriebsgesellschaft anzugeben.

Schlüssel Wirtschaftsbereich
1 = Industrie, 2 = Handwerk, 3 = Handel, 4 = Tourismus, 5 = Dienstleistungsgewerbe, 6 = Freie Berufe

Betriebsgesellschaft / Unternehmen
Bei Betriebsaufspaltungen (wirtschaftliche Einheit) ist hier die Betriebsgesellschaft anzugeben.

Bei Existenzgründungen ist das Unternehmen anzugeben, das der Antragsteller (mit)gründet, an dem er sich beteiligt  
oder das er übernimmt.

Falls sich das antragstellende Unternehmen an einem anderen Unternehmen beteiligt bzw. dieses übernimmt, so ist  
hier das Ziel-Unternehmen anzugeben.

Übernimmt das antragstellende Unternehmen eine Besitz- und Betriebsgesellschaft (Betriebsaufspaltung) bzw. beteiligt sich  
an beiden, so sind unter Nr. 2 der Antragsteller, unter Nr. 3 die Besitzgesellschaft und als separate Anlage Angaben zur  
Betriebsgesellschaft zu übermitteln.

Schlüssel Förderzweck und Vorhabenszweck
Folgende Kombinationen können ausgewählt werden:

3

goetzm
Linien
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Förderzweck Vorhabenszweck

03 = Innovation/Digitalisierung 108 = Innovationsvorhaben
109 = Anwendungsvorhaben
110 = Digitalisierungsvorhaben
111 = Schnelles Wachstum
112 = Hohe F&E / Innovationskosten
113 = Innovationsförderung
114 = Venture Capital
129 = innovative Geschäftsmodelle

04 = Energie 115 = Energieeinsparung
116 = Erneuerbare Energien

05 = Umwelt 117 = Abwasserreinigung
118 = Luftreinhaltung
119 = Lärm- und Erschütterungsschutz
120 = Kreislaufwirtschaft
121 = Ressourceneffizienz
122 = Boden- und Grundwasserschutz
123 = Betriebsverlagerung – Luftreinhaltung
124 = Betriebsverlagerung – Lärm- und Erschütterungsschutz
125 = Betriebsverlagerung – Boden- und Grundwasserschutz,  
 Hochwasser

06 = Stabilisierung 126 = Umschuldung
127 = Investitionen (im Rahmen von Konsolidierung/ 
 Umstrukturierung)
128 = Betriebsmittel

Investitionsplan
Geben Sie bitte nur den auf den Antragsteller entfallenden Anteil der Investitionskosten an.

10

Schlüssel Vermietung/Verpachtung
1 = Betriebsaufspaltung, 2 = Betriebsaufspaltung mit gesamtschuldnerischer Haftung, 3 = Fremdvermietung

8

Arbeitsplätze
Bitte geben Sie hier die Anzahl aller Beschäftigten (inklusive aller Auszubildenden) an und nennen Sie die Anzahl der darin  
enthaltenen Auszubildenden separat. Teilzeit- und Saisonarbeitsplätze sind anteilig anzugeben. 

9

Finanzierungsplan
Bitte erfassen Sie alle Finanzierungsmittel, die zur geplanten Investitionsmaßnahme gehören. Bitte beachten Sie, dass öffentliche 
Mittel nicht in den Bankkrediten oder den sonstigen Fremdmitteln enthalten sein dürfen. 

11

Angaben zum antragstellenden Unternehmen
Hier ist anzugeben, ob es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um ein kleines bzw. mittleres Unternehmen (KMU) im 
Sinne der EU-Definition handelt. Bitte beachten Sie die Regelungen in unserem Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestim-
mungen und Definitionen“ sowie in unserem Informationsblatt „KMU-Definition“. Weiterhin ist anzugeben, ob das antragstellende 
Unternehmen mehrheitlich direkt oder indirekt in öffentlicher Hand ist. Tragen Sie außerdem den letzten Jahresumsatz bzw. für 
Unternehmen, die einer Unternehmensgruppe angehören, den letzten Gruppenumsatz ein.

12

Schlüssel für LfA/KfW-Bonitätsklasse
1= ausgezeichnet; 2 = sehr gut; 3 = gut; 4 = befriedigend; 5 = noch befriedigend; 6 = ausreichend; 7 = noch ausreichend; 
Grundlage für die Einstufung ist die verbale Beschreibung der LfA/KfW-Bonitätsklassen.

13

Werthaltige Besicherung in %
Bei der Ermittlung der werthaltigen Besicherung in Prozent ist grundsätzlich der Besicherungswert anzugeben, der sich nach 
Durchführung der vorgesehenen Besicherung ergibt.

14
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